
Bundesamt für Verkehr BAV 

Bund, Kantone und Post verständigen sich 
auf Rückerstattungen im «Fall PostAuto» 

Bern, 21.09.2018 - Das Bundesamt für Verkehr (BAV), die Konferenz der kantonalen öV-

Direktoren (KöV) und die Post haben sich auf die Höhe und die Abwicklung der 

Rückerstattungen im «Fall PostAuto» verständigt. Die Post zahlt 188,1 Millionen Franken 

an Bund, Kantone und Gemeinden zurück. Neben den vom BAV im Revisionsbericht vom 

Februar 2018 festgestellten rechtswidrigen Umbuchungen im regionalen Personenverkehr 

im Zeitraum 2007 bis 2015 umfasst diese Summe auch nicht gerechtfertigte 

Umbuchungen im Auftrags- und Ortsverkehr, zu viel bezogene Abgeltungen in den Jahren 

2016 bis 2018 sowie die gesetzlichen Zinszahlungen. 

In seinem Revisionsbericht vom Februar 2018 hatte das Bundesamt für Verkehr (BAV) 
festgestellt, dass die PostAuto Schweiz AG zwischen 2007 und 2015 im subventionierten 
regionalen Personenverkehr (RPV) Gewinne rechtswidrig in andere Geschäftsbereiche 
umgebucht hatte. Entsprechend bezog PostAuto von Bund und Kantonen zu hohe 
Abgeltungen. Aufgrund des Berichtes ergab sich für die untersuchte Periode im RPV ein 
Rückerstattungsbedarf von 78,3 Mio. Franken. Offen war zu diesem Zeitpunkt, ob und in 
welchem Umfang Kantone und Gemeinden zusätzlich im Auftrags- und Ortsverkehr von 
Umbuchungen betroffen waren.

Im März 2018 beschlossen das BAV und die KöV ein gemeinsames Vorgehen für den 
Rückerstattungsprozess. Die Aufarbeitung der Umbuchungen und die Herleitung der 
Rückerstattungsbeträge inkl. Zuteilung auf die einzelnen Besteller wurde von Ernst&Young 
erarbeitet und von PricewaterhouseCoopers überprüft. Eine Arbeitsgruppe von BAV und 
KöV verifizierte die Resultate. Im Verlauf der Aufarbeitung zeigte sich, dass die im 
Revisionsbericht des BAV vorgesehene Anrechnung von 13,7 Millionen Franken zu Gunsten 
der Post aufgrund einer Zuweisung in die Spezialreserve nicht zielführend ist (vgl. 
Faktenblatt). Zudem wurden bei der weiteren Aufarbeitung kleine Unschärfen bereinigt und 
eine Verrechnung mit negativen Umbuchungen vorgenommen. Insgesamt beträgt die 
Rückerstattung an Bund und Kantone für die RPV-Umbuchungen in der Periode 2007 bis 
2015 90,5 Millionen Franken. 



Dazu kommen für die gleiche Periode Umbuchungen im Auftrags- und Ortsverkehr. Hier 
waren neben dem Bund 13 Kantone sowie über 100 Gemeinden betroffen, welche direkt 
Verkehrsleistungen bei PostAuto bestellt hatten. Hier beläuft sich die Rückerstattung auf 
16,6 Millionen.

In seinem Revisionsbericht stellte das BAV fest, dass das von PostAuto ab 2016 verwendete 
neue Rechnungsmodell ebenfalls zu hohe Abgeltungen zur Folge hatte. Für die Periode 
2016 bis 2018 fallen Rückerstattungen im Umfang von 54,3 Mio. Franken an. 

Das Subventionsgesetz (Artikel 30) hält fest, dass für zu viel bezogene Subventionen bei 
schuldhaftem Verhalten ein Zins von 5 Prozent anfällt. Diese Zinsen schlagen mit 26,8 
Millionen Franken zu Buche.

Damit ergeben sich folgende Rückzahlungssummen:

 Regionaler Personenverkehr 2007-2015   90,5 Mio.
 Auftrags-/Ortsverkehr 2007-2015   16,6 Mio.
 Alle Verkehrsarten 2016-2018         54,3 Mio.
 Zinsen gemäss Subventionsgesetz         26,8 Mio.
Total 188,1 Mio.

Zur Rückerstattung dieser Beträge haben das BAV, die KöV und PostAuto am 21. September 
2018 eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Definitiv in Kraft tritt sie, wenn bis am 14. 
Dezember 2018 mindestens 18 Kantone und der Bund mit der Post eine individuelle 
Vereinbarung zur Umsetzung der Rahmenvereinbarung unterzeichnen. Auf die 18 Kantone 
muss ein Rückerstattungsvolumen von mindestens 50 Millionen Franken entfallen. 

Die Rückerstattungssumme geht je rund zur Hälfe an den Bund und die Kantone bzw. 
Gemeinden. Die Rückerstattung an die Gemeinden erfolgt via die Kantone. 

Die Untersuchungen, welche die Post in Auftrag gab («Bericht Kellerhals Carrard»), zeigten, 
dass schon vor 2007 rechtswidrige Umbuchungen erfolgten. Diese sind inzwischen verjährt. 
Aufgrund der von der Post unterbreiteten Angaben ist davon auszugehen, dass 
Umbuchungen ab 2004 nachweisbar sind und sich bis 2006 auf insgesamt 17,2 Mio. Franken 
beliefen. Die Post hat sich entschieden, trotz Verjährung eine freiwillige Lösung zu suchen.

Adresse für Rückfragen 

BAV, Medienstelle, 058 462 36 43, presse@bav.admin.ch
KöV, Generalsekretariat, 031 320 16 91, info@koev.ch

Herausgeber 

Bundesamt für Verkehr 
https://www.bav.admin.ch/bav/de/home.html 



Office fédéral des transports OFT 

La Confédération, les cantons et la Poste 
conviennent des remboursements dans 
l’affaire CarPostal 

Berne, 21.09.2018 - L’Office fédéral des transports (OFT), la Conférence des directeurs 

cantonaux des transports publics (CTP) et La Poste Suisse se sont mis d’accord sur le 

montant et le déroulement des remboursements dans « l’affaire CarPostal ». La Poste 

Suisse rembourse 188,1 millions de francs à la Confédération, aux cantons et aux 

communes. Outre les transferts illicites dans le transport régional de voyageurs au cours 

de la période 2007–2015 constatés par l’OFT dans le rapport de révision de février 2018, 

cette somme comprend également les transferts injustifiés en trafic commandé et local, les 

indemnités perçues en trop au cours des années 2016 à 2018 et les intérêts légaux. 

Dans son rapport de révision de février 2018, l’OFT indique que, entre 2007 et 2015, 
CarPostal Suisse SA a transféré illégalement les bénéfices du transport régional de voyageurs 
subventionné (TRV) vers d’autres secteurs d’activité. La Confédération et les cantons ont 
donc versé des indemnités indues à CarPostal. Sur la base de ce rapport, un besoin de 
remboursement de 78,3 millions de francs a été constaté dans le TRV pour la période 
examinée. A cette date, il n’était pas certain que les cantons et les communes fussent en 
outre affectés par d’autres transferts en trafic commandé et local, ni dans quelle mesure.

En mars 2018, l’OFT et la CTP ont convenu d’un procédé commun pour le processus de 
remboursement. Le traitement des transferts et le calcul des montants à rembourser, y 
compris l’affectation à chacun des commanditaires, ont été préparés par Ernst&Young et 
examinés par PricewaterhouseCoopers. Un groupe de travail de l’OFT et de la CTP a vérifié 
les résultats. Au cours de l’expertise, il est apparu que l’imputation de 13,7 millions de francs 
prévue dans le rapport de révision de l’OFT en faveur de la Poste, en raison d’un versement à 
la réserve spéciale, n’était pas opportune (voir fiche info). De surcroît, de petites incertitudes 
ont été clarifiées au cours du traitement ultérieur et une compensation par des transferts 
négatifs a eu lieu. Le montant total des remboursements à la Confédération et aux cantons 
pour les transferts en TRV au cours de la période 2007-2015 s’élève à 90,5 millions de francs. 



À cela s’ajoutent les montants des transferts pour la même période dans le trafic commandé 
et local. La Confédération, 13 cantons et plus de 100 communes qui avaient commandé des 
services de transport directement à CarPostal étaient touchés. Pour ce secteur, le 
remboursement s’élève à 16,6 millions de francs.

Dans son rapport de révision, l’OFT avait constaté que le nouveau modèle comptable utilisé 
par CarPostal à partir de 2016 entraînait également une indemnisation excessive. Pour la 
période 2016-2018, le montant des remboursements dus s’élève à 54,3 millions de francs. 

La loi sur les subventions (art. 30) dispose qu’un taux d’intérêt de 5 % est appliqué aux 
subventions reçues en trop en cas de comportement fautif. Ces intérêts ajoutent 26,8 
millions de francs au total.

Il en résulte les montants de remboursement suivants :

Transport régional de voyageurs 2007–2015   90,5 millions de francs 
Trafic commandé/trafic local 2007–2015   16,6 millions de francs 
Tous types de transport 2016–2018         54,3 millions de francs
Intérêts selon la loi sur les subventions              26,8 millions de francs
Total         188,1 millions de francs

Le 21 septembre 2018, l’OFT, la CTP et CarPostal ont signé une convention-cadre pour le 
remboursement de ces montants. Cette convention entrera définitivement en vigueur si au 
moins 18 cantons et la Confédération signent une convention individuelle avec la Poste pour 
la mise en œuvre de l’accord-cadre avant le 14 décembre 2018. Les 18 cantons doivent 
totaliser un volume de remboursement d’au moins 50 millions de francs. 

Environ la moitié du remboursement est versée à la Confédération et l’autre moitié aux 
cantons et aux communes. Les remboursements aux communes se font par l’intermédiaire 
des cantons. 

Les enquêtes commandées par La Poste Suisse (« Rapport Kellerhals Carrard ») ont montré 
que des transferts illicites avaient déjà eu lieu avant 2007. Or ceux-ci sont désormais 
prescrits. Sur la base des informations fournies par La Poste Suisse, on peut supposer que les 
transferts sont retraçables à partir de 2004 et s’élèvent à 17,2 millions de francs jusqu’en 
2006. La Poste a décidé, malgré la prescription, de rechercher une solution volontaire.

Adresse pour l'envoi de questions 

OFT, Service de presse, 058 462 36 43, presse@bav.admin.ch
CTP, Secrétariat général, 031 320 16 91, info@koev.ch
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Ufficio federale dei trasporti UFT 

«Caso AutoPostale»: accordo sui rimborsi 
raggiunto tra Confederazione, Cantoni e 
Posta 

Berna, 21.09.2018 - L'Ufficio federale dei trasporti (UFT), la Conferenza dei direttori 

cantonali dei trasporti pubblici (CTP) e la Posta Svizzera sono giunti a un accordo su 

ammontare e termini di restituzione nel «caso AutoPostale»: la Posta restituirà a 

Confederazione, Cantoni e Comuni 188,1 milioni di franchi. Oltre alle irregolarità contabili 

risultate dal rapporto di revisione dell'UFT di febbraio 2018 nel traffico regionale 

viaggiatori tra il 2007 e il 2015, l'importo considera i trasferimenti illeciti nel trasporto 

locale e su mandato, le indennità indebitamente percepite tra il 2016 e il 2018 e gli 

interessi dovuti per legge. 

Dal rapporto di revisione di febbraio 2018 dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) era 
risultato che tra il 2007 e il 2015 AutoPostale aveva effettuato trasferimenti illeciti di utili dal 
traffico regionale viaggiatori (TRV) sovvenzionato ad altri settori di attività, ottenendo 
indebite indennità federali e cantonali. Secondo il rapporto la somma da restituire nel TRV 
per il periodo esaminato era di 78,3 milioni di franchi. A quel momento non era ancora noto 
se e in che misura Cantoni e Comuni fossero interessati anche da trasferimenti nel traffico 
locale e su mandato. 

Nel marzo 2018 l'UFT e la CTP hanno deciso di definire di comune accordo i termini per la 
restituzione dell'indebito. Si è così proceduto alla ricostruzione dettagliata dei trasferimenti 
e alla determinazione degli importi da rimborsare ai singoli committenti. I lavori sono stati 
effettuati dalla società di revisione Ernst&Young, esaminati dalla società di revisione 
PricewaterhouseCoopers e infine controllati da un gruppo di lavoro congiunto di UFT e CTP. 
Nell'ambito di questi lavori è stato stralciato, in quanto ingiustificato, un accredito di 13,7 
milioni di franchi previsto dal rapporto di revisione dell'UFT a favore della Posta, per 
un'assegnazione eccessiva alla riserva speciale richiesta dalla Confederazione (cfr. scheda 
informativa). Si è inoltre proceduto a rettificazioni di minor entità e alla compensazione con 
trasferimenti negativi, ossia effettuati a carico della Posta. L'importo totale da restituire a 
Confederazione e Cantoni per i trasferimenti effettuati dal 2007 al 2015 nel TRV è quindi di 
90,5 milioni di franchi. 



A questi si aggiungono trasferimenti operati nello stesso periodo nel traffico locale e su 
mandato, dai quali sono interessati 13 Cantoni e oltre 100 Comuni, committenti diretti di 
servizi di AutoPostale. In questo caso l'importo da rimborsare è di 16,6 milioni di franchi. 

Dal rapporto di revisione dell'UFT era inoltre risultato che anche il nuovo modello contabile 
di AutoPostale, applicato dal 2016, aveva generato un eccesso di indennità. A questo 
proposito l'importo da restituire, riferito al periodo 2016-2018, è di 54,3 milioni di franchi. 

La legge sui sussidi (art. 30) prevede la riscossione di un interesse del 5 per cento se l'indebito 
è stato percepito in seguito a comportamento colposo. Nella fattispecie, l'importo da pagare 
è di 26,8 milioni di franchi.

Gli importi dovuti da AutoPostale sono quindi:

 per il traffico regionale viaggiatori 2007-2015:   90,5 mio.;
 per il traffico locale e su mandato 2007-2015:   16,6 mio.;
 per tutte le tipologie di trasporto 2016-2018:   54,3 mio.;
 per interessi secondo la legge sui sussidi:         26,8 mio.
Totale         188,1 mio.

Il 21 settembre 2018 UFT, CTP e AutoPostale hanno sottoscritto un accordo quadro per il 
pagamento, che acquisterà validità solo se, entro il 14 dicembre 2018, almeno 18 Cantoni e 
la Confederazione avranno concluso con la Posta un accordo individuale di attuazione dello 
stesso. Il volume di rimborsi ai 18 Cantoni firmatari deve inoltre essere pari ad almeno 50 
milioni di franchi. 

L'importo da restituire sarà equamente ripartito tra la Confederazione, che ne riceverà una 
metà, e i Cantoni e Comuni, che otterranno l'altra metà. I Comuni saranno rimborsati 
attraverso i Cantoni. 

La Posta aveva a sua volta commissionato un'indagine, da cui è risultato («Bericht Kellerhals 
Carrard») che già prima del 2007 erano stati effettuati trasferimenti illeciti. Secondo le sue 
indicazioni, sono stati accertati trasferimenti indebiti a partire dal 2004, per un totale di 17,2 
milioni di franchi fino al 2006. Nonostante siano caduti in prescrizione, la Posta ha deciso di 
individuare una soluzione per una loro restituzione spontanea. 

Indirizzo cui rivolgere domande 

UFT, Settore Informazione, Tel. 058 462 36 43, presse@bav.admin.ch
CTP, Segreteria generale, 031 320 16 91, info@koev.ch

Pubblicato da 

Ufficio federale dei trasporti 
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home.html 
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Abkürzungsverzeichnis 

Begriff Abkürzung 

  

Auftragsverkehr (Sparte in der KLR von PostAuto) AT 

Ausflugsverkehr (Sparte in der KLR von PostAuto) AF 

Bundesamt für Verkehr BAV 

Betriebsbuchhaltung BEBU 

Bundesamt für Polizei Fedpol 

Die Schweizerische Post Post 

Dipartimento dell'educazione, della contra e dello sport (Schülertransport) DECS 

Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Ernst & Young EY  

Finanzbuchhaltung FIBU 

GA Fahrvergünstigung Personal GA-FVP 

International Financial Reporting Standards IFRS 

Kellerhals Carrard KC 

Klynveld Peat Marwick Goerdeler KPMG 

Kosten-/Leistungsrechnung KLR 

Linienrechnung Periode 1-14 / Periode 1-15 LR P 1-14 / LR P 1-15 

Millionen (CHF) Mio. 

Obligationenrecht OR 

Ortsverkehr (Sparte in der KLR von PostAuto) OV 

Periode 15-Umbuchungen  P 15-Umbuchungen 

Personenbeförderungsgesetz (Bundesgesetz über die Personenbeförderung) PBG 

PostAuto Schweiz AG PostAuto 

Regionaler Personenverkehr (Sparte in der KLR von PostAuto) RPV 

Rückforderungs-Modell für Abgeltungen im Regionalen Personenverkehr – erstellt durch 
PostAuto 

RPV-Modell 

Schweizer Franken CHF 

SAP Buchhaltungssystem verwendet von PostAuto SAP 

Spartenrechnung SP 

Tausend (CHF) k 

Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen RKV 

Verordnung des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes  vom 18. 
Dezember 1995 über das Rechnungswesen der konzessionierten Transportunternehmungen 

REVO 
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Zusammenfassung 
 

Im Auftrag der Schweizerischen Post AG («Post») hat Ernst & Young («EY») das Ausmass der ungerechtfertigten 
Umbuchungen im subventionierten regionalen Personenverkehr («RPV») durch die PostAuto Schweiz AG 
(«PostAuto») in den Jahren 2007 bis 2015 analysiert und ermittelt1. Die erhobenen Zahlen dienen als Basis für 
die Rückerstattung der zu viel bezogenen Subventionen an Bund, Kantone und Gemeinden. Das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) hat PwC beauftragt, die Arbeiten von EY in einer unabhängigen Studie zu überprüfen und zu 
plausibilisieren.  

PwC konnte weder bei der Auftragsformulierung noch während den durchgeführten Arbeiten Anzeichen einer 
Auftragsbeschränkung in Bezug auf die Umbuchungen erkennen. Das Vorgehen zur Ermittlung der 
Umbuchungen war aus Sicht PwC angemessen. Die Vollständigkeit der Daten wird aufgrund der durchgeführten 
Arbeiten als gegeben erachtet. Des Weiteren konnte PwC keine Annahmen/Schätzungen identifizieren, welche 
zur Ermittlung der Umbuchungen/des Rückforderungsbetrages durch EY angewendet wurden.  

Die von PwC durchgeführten Vollständigkeitsprüfungen, Analysen/Abstimmungen und Plausibilisierungen 
sowie deren Ergebnisse bestätigen die Befunde des EY-Berichtes. 

Einzelne identifizierte Differenzen (wie z.B. zwischen Linienrechnungen aus den Jahren 2007/2008 mit den 
KLR/Spartenrechnungen IST des BAV) konnten durch EY/PostAuto erläutert und mit Belegen nachvollziehbar 
begründet werden und haben somit keine Auswirkung auf den Umbuchungsbetrag.  

PwC konnte keine Stichproben betreffend den Buchungen, welche den getätigten P 15-Umbuchungen zugrunde 
liegen, vornehmen. Dies, da die Buchungen gemäss EY Bericht ohne oder ohne Belege mit einer entsprechenden 
betriebswirtschaftlichen Begründung vorgenommen wurden. 

Aufgrund der von PwC durchgeführten Stichproben von Angebotsvereinbarungen (wobei überprüft wurde, ob 
die Anteile Bund/Kanton aus den jeweiligen Angebotsvereinbarungen mit dem Zahlen im RPV-Modell (Version 
X01.06) übereinstimmen) konnten die von EY aufgeführten Resultate nachvollzogen werden und es wurden 
keine Differenzen identifiziert.  

Bei der vertieften Stichprobenanalyse der Zahlen gemäss der Kategorie «Abgestimmt mit Differenzen» konnte 
festgestellt werden, dass EY jeweils Differenzen pro Linie aufzeigte, auch wenn das Total der 
Angebotsvereinbarung mit dem Total des Betrages im RPV-Modell übereinstimmte (z.B. Tessin 2007). Die 
Differenzen pro Linie scheinen darauf zurückzuführen zu sein, dass gewisse Korrekturen sowie Schülertransporte 
(«DECS») im RPV-Modell direkt in die Linien eingerechnet, in den Angebotsvereinbarungen jedoch als Summe 
separat aufgeführt wurden. In der Summe stimmen die Zahlen somit. 

Zusätzlich zu den Resultaten der EY gemäss ihrem Bericht wurden PwC im Verlaufe der Untersuchung 
sogenannte «Planungssheets» der PostAuto, welche EY in den Email-/Serverdaten identifizieren konnte, zur 
Einsichtnahme vorgelegt. Die Analyse dieser Planungssheets, welche vermutlich als Grundlage zur Vornahme 
der Umbuchungen dienten, zeigt nur eine unwesentliche Abweichung zu den tatsächlich ausgeführten 
Umbuchungen.  

Somit geben auch diese Planungssheets zusätzlich Hinweise darauf, dass das Total der Umbuchungen der Jahre 
2007 - 2015 den Beträgen gemäss EY sowie den von PwC validierten Zahlen entspricht. 

Das RPV-Modell (Version X01.06), erstellt durch PostAuto, validiert durch EY, entspricht ebenfalls den durch 
die PwC nachvollzogenen Zahlen.  

Die Analyse des Verteilschlüssels innerhalb des RPV-Modelles (Version X01.06) hat aufgezeigt, dass der 
Schlüssel einerseits auf Abgeltungen, andererseits aber auch auf Transportentschädigungen und manuellen 
Schlüsseln basiert. Aufgrund der Eigenheiten bei der Verrechnung im regionalen Personenverkehr durch 
PostAuto wurden auch Umbuchungen im Bereich Ortsverkehr ermittelt. 

Die Summe aller Aufträge (Linien) in der Sparte RPV, bei welchen die Summe der Umbuchungen pro Jahr positiv 
ist, beträgt CHF 97 Mio. Nach Abzug der Aufträge (Linien), bei welchen die Summe der Umbuchung pro Jahr 
negativ ist, resultiert ein Betrag von CHF 90.9 Mio., was dem durch EY ermittelten Betrag entspricht. 

                                                             
1 «Auswertungen zu Periode 15 – Umbuchungen für den Zeitraum 2007 – 2015», Bericht EY vom 29. Mai 2018, aktualisiert am 04. September 2018. 
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1. Ausgangslage, Zielsetzung und 
Abgrenzungen 
 

1.1. Ausgangslage 

1. Ernst & Young («EY») wurde im November 2017 von der Schweizerischen Post AG («Post») beauftragt, 
Unregelmässigkeiten in Bezug auf getätigte Umbuchungen der PostAuto Schweiz AG («PostAuto») zu 
untersuchen. Die von EY diesbezüglich durchgeführte Untersuchung, welche im Bericht «Auswertungen zu 
Periode 15 – Umbuchungen für den Zeitraum 2007 – 2015» festgehalten ist, soll nachvollzogen und qualitativ 
beurteilt werden. 

2. Zudem wurde Kellerhals Carrard («KC») im Dezember 2017 beauftragt, die rechtlichen Verantwortlichkeiten 
im Zusammenhang mit dieser Buchungspraxis abklären zu lassen. EY hat KC dabei unterstützt. Das von KC 
anonymisierte Publikationsexemplar ihres Untersuchungsberichtes wurde von PwC gesichtet, jedoch nicht 
beurteilt. 

3. Mit Verfügung vom 02. März 2018 eröffnete das Bundesamt für Polizei («Fedpol») eine Strafuntersuchung.  

1.2. Zielsetzung 

4. Das Bundesamt für Verkehr («BAV») hat entschieden, diesen Sachverhalt von einem unabhängigen Dritten 
überprüfen zu lassen. Insbesondere soll der Fokus auf die Beantwortung folgender Fragen gelegt werden: 

 Sind bei der Auftragsformulierung oder während der Arbeiten Anzeichen einer Auftrags-beschränkung 
erkennbar? 

 War das Vorgehen zur Ermittlung der Umbuchungen angemessen? 

 Wurden die Richtigkeit und Vollständigkeit der Population zur Ermittlung der relevanten Umbuchungen 
sichergestellt? 

 Mussten zur Ermittlung der Umbuchungen Schätzungen oder Annahmen getroffen werden, welche die 
Anzahl und Höhe der Umbuchungen massgeblich beeinflusst haben könnten? Werden diese 
Schätzungen oder Annahmen als ausgewogen beurteilt? 

 Durchführung von repräsentativen Stichproben zum Nachvollzug der Umbuchungsbeträge. 

 Einschätzung, ob aus den von EY durchgeführten Arbeiten noch wesentliche Unsicherheiten bezüglich 
der Richtigkeit der Umbuchungen resultieren? 

 Überprüfung der Zuteilung der Umbuchungen auf die Linienrechnungen und Überprüfung der 
Herleitung der Kantonsanteile. 

 
5. Der Untersuchungszeitraum soll die Jahre 2007 bis 2015 beinhalten. 

1.3. Abgrenzungen 

6. Folgende Abgrenzungen gelten gemäss Pflichtenheft: 

 Umbuchungen bezüglich kantonalen und lokalen Abgeltungen (z.B. Ortsverkehr) und aus Sicht Bund 
nicht abgeltungsberechtigtem Verkehr (z.B. Ausflugsverkehr) sind nicht zu untersuchen.  

 Zum Auftragsverkehr wird nur die Region Zürich untersucht (ZVV), ohne die restlichen 13 Regionen. 
Zudem ist nicht zu untersuchen, welcher Anteil der Umbuchungen ZVV auf den 
abgeltungsberechtigten RPV, und welcher Anteil auf den Auftragsverkehr entfallen. 

 Keine Suche nach weiteren Verstössen gegen das Subventionsgesetz. 

 Hintergründe, Motive und Verantwortlichkeiten bzgl. der Umbuchungen werden weder untersucht 
noch gewürdigt. 

 Strafrechtliche und arbeitsrechtliche Fragestellungen werden nicht beurteilt. 
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2. Hintergrundinformationen 
2.1. Personenbeförderungsgesetz («PBG») 

7. Die nachfolgenden Artikel (Selektion) aus Abschnitt 6 des Personenbeförderungsgesetzes («PBG»)2 vom 
20. März 2009 befassen sich mit der Abgeltung der ungedeckten Kosten sowie den 
Fehlbeträgen/Überschüssen:   

[.. Art. 28 Abgeltung der ungedeckten Kosten des bestellten Verkehrsangebots 

1 Bund und Kantone (Besteller) gelten den Unternehmen die laut Planrechnung ungedeckten Kosten des von ihnen gemeinsam 

bestellten Angebotes des regionalen Personenverkehrs ab. 

2 Angebote des Ortsverkehrs sowie Angebote ohne Erschliessungsfunktion sind von Bundesleistungen ausgeschlossen. 

3 Der Bund trägt allein die laut Planrechnung ungedeckten Kosten der von ihm bestellten Verkehrsangebote von nationaler 

Bedeutung. Er kann die geplanten ungedeckten Kosten zentraler Publikationen des Verkehrsangebotes abgelten, wenn diese allen 

Unternehmen dienen oder offenstehen. 

4 Bund, Kantone und Gemeinden können weitere Angebote oder Angebotsverbesserungen oder Tariferleichterungen bestellen. Sie 

tragen die laut Planrechnung ungedeckten Kosten dieser Angebote…] 

 

[… Art. 30 Finanzielle Aufteilung 

1 Der Anteil des Bundes an der gesamten Abgeltung der durch Bund und Kantone gemeinsam bestellten Angebote im regionalen 

Personenverkehr beträgt 50 Prozent. 

2 Der Bundesrat legt mindestens alle vier Jahre die Anteile des Bundes und der einzelnen Kantone an der Abgeltung fest. Er hört 

vorher die Kantone an und berücksichtigt ihre strukturellen Voraussetzungen. 

3 Er regelt die maximale zwischenzeitliche Abweichung vom Bundesanteil nach Absatz 1. 

4 Sind an einer Linie mehrere Kantone finanziell beteiligt, so bemessen sich ihre Anteile, soweit keine andere Übereinkunft 

getroffen wird, nach der Verkehrsbedienung der Stationen und der Linienlänge (Betriebslänge) auf ihrem Gebiet. 

5 Die Kantone bestimmen, ob Gemeinden oder andere Körperschaften an der Abgeltung beteiligt werden. ...] 
 

[… Art. 31 Verkehrsangebot und Bestellverfahren 

1 Das Verkehrsangebot und die Abgeltung im regionalen Personenverkehr werden aufgrund von Planrechnungen der 

Unternehmen im Voraus von den Bestellern und dem Unternehmen in einer schriftlichen Angebotsvereinbarung festgelegt. Die 

Planrechnungen sind auf bestehende Zielvereinbarungen oder Vergabevereinbarungen abzustützen. 

2 Der Bundesrat regelt das Bestellverfahren sowie die Grundsätze für das Verkehrsangebot und die Abgeltung im Einvernehmen 

mit den Kantonen. Er kann ein vereinfachtes Bestellverfahren festlegen, wenn eine Vergabevereinbarung besteht. Er wahrt die 

unabhängige Führung der Unternehmen. 

3 Bei der Festlegung des Verkehrsangebotes und der Abgeltung wird in erster Linie die Nachfrage berücksichtigt. Weiter werden 

insbesondere in Betracht gezogen: 

a. eine angemessene Grunderschliessung; 

b. Anliegen der Regionalpolitik, insbesondere die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Entwicklung der Rand- und 

Berggebiete; 

c. Anliegen der Raumordnungspolitik; 

d. Anliegen des Umweltschutzes; 

e. Anliegen der Behinderten. 

4 Die Angebotsvereinbarung regelt insbesondere: 

a. das Angebotskonzept und den Fahrplan; 

b. den Verkauf samt den Verkaufsstellen und deren Bedienung; 

c. das Angebot im Transport von Reisegepäck; 

d. die Tarife. 

5 Mit dem Abschluss der Angebotsvereinbarung entsteht für die beteiligten Unternehmen gegenüber jedem Besteller ein 

selbstständiger Rechtsanspruch auf die Abgeltung. 

6 Können sich Besteller und Unternehmen bei der Aushandlung oder Anwendung einer Angebotsvereinbarung nicht einigen, so 

legt das BAV das Verkehrsangebot und die Abgeltung unter Berücksichtigung der Grundsätze von Absatz 3 fest. …] 

 

[… Art. 36 Ausweis des Spartenerfolgs 
1 Soweit ein Unternehmen die Gesamtaufwendungen einer Verkehrssparte mit den Erträgen und den von Bund und Kantonen 

erbrachten finanziellen Leistungen nicht decken kann, verantwortet es den Fehlbetrag selbst. Es trägt diesen auf die neue Rechnung 

vor. 

2 Übersteigen die Erträge und die von Bund und Kantonen erbrachten finanziellen Leistungen die Gesamtaufwendungen einer 

abgeltungsberechtigten Verkehrssparte, so weist das Unternehmen mindestens zwei Drittel dieses Überschusses der Spezialreserve 

zur Deckung künftiger Fehlbeträge abgeltungsberechtigter Verkehrssparten zu. Erreicht die Spezialreserve der Verkehrssparten 

25 Prozent des Jahresumsatzes der abgeltungsberechtigten Verkehrssparten oder beträgt sie 12 Millionen Franken, so steht der 

Gewinn dem Unternehmen zur freien Verfügung…] 

                                                             
2 Das Aufführen dieser Artikel dient lediglich zu Informationszwecken. 
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2.2. Involvierte Parteien 

2.2.1. PostAuto AG 

8. Die PostAuto Schweiz AG («PostAuto») ist das führende Busunternehmen im öffentlichen Verkehr in der 
Schweiz. Mit über 4’200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (inkl. Fahrpersonal der PostAuto-Unternehmen) 
und rund 2’300 Fahrzeugen befördert PostAuto pro Jahr rund 155 Millionen Fahrgäste3.  

9. Dabei unterhält PostAuto abgeltungsberechtigte sowie nicht-abgeltungsberechtigte Fahrleistungen des 
konzessionierten Linienverkehrs. Abgeltungsberechtigte Fahrleistungen sind u.a. konzessionierte Linien, für 
welche Bund, Kantone oder Gemeinden für ungedeckte Kosten Abgeltungen entrichten. Auf den vom Bund 
mitbestellten Fahrleistungen weist das Unternehmen mindestens zwei Drittel dieses Überschusses der 
Spezialreserve zur Deckung künftiger Fehlbeträge abgeltungsberechtigter Verkehrssparten zu. Erreicht die 
Spezialreserve der Verkehrssparten 25 Prozent des Jahresumsatzes der abgeltungsberechtigten 
Verkehrssparten oder beträgt sie 12 Millionen Franken, so steht der Gewinn dem Unternehmen zur freien 
Verfügung (gemäss Art. 36 PBG). 

10. Nicht konzessionierte und damit nicht-abgeltungsberechtigte Fahrleistungen können u.a. Hochzeitsfahrten 
etc. beinhalten, wobei mit solchen Nebengeschäften Gewinne erzielt werden dürfen.  

2.2.2. Bund, Kantone und Gemeinden 

11. Bund und Kantone (Besteller) bestellen gemeinsam für eine Angebotsperiode von jeweils zwei Jahren RPV-
Busangebote bei der PostAuto. PostAuto offeriert ihr Fahrplanangebot in einer Planrechnung (Kosten, Erlöse) 
pro Linie. Die planmässig entstehenden «ungedeckten Kosten» werden von den Bestellern abgegolten. Der 
Anteil Bund bzw. Kanton wird gemäss einem gesetzlich festgelegten Schlüssel pro Kanton individuell 
festgelegt. Der Bund vergibt zudem der PostAuto pro Linie die Konzession für den Betrieb für eine Dauer von 
in der Regel 10 Jahren (gemäss Art. 31 PBG). Es erfolgen zudem Zusatzbestellungen von einzelnen Linien 
durch Gemeinden und Schulen. 

2.3. Revisionsstelle 

2.3.1. Klynveld Peat Marwick Goerdeler («KPMG») 

12. KPMG AG («KPMG») war für die Jahre 2007 – 2015 die für PostAuto zuständige gesetzliche Revisionsstelle 
und hat in dieser Tätigkeit die jeweilige Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang, 
nach Obligationenrecht geprüft. Die KPMG hat auch bis und mit 2015 die Überleitung von REVO/RKV zu 
OR/IFRS validiert. 

 

2.4. Angebotsvereinbarungen 

13. Die Besteller schliessen mit der PostAuto jeweils für zwei Jahre eine Angebotsvereinbarung ab. Die 
Angebotsvereinbarung enthält Informationen pro Buslinie (Linie, Kanton, erwartete ungedeckte Kosten, 
Aufteilung Kanton bei kantonsübergreifenden Linien) sowie die Aufteilung der erwarteten ungedeckten 
Kosten pro Besteller (Bund/Kanton). Bund und/oder Kantone überweisen ihre Anteile an den Abgeltungen in 
der Regel vierteljährlich. 

14. Bei kantonsübergreifenden Linien werden die Verkehrsbedienung der Stationen und die Linienlänge 
(Betriebslänge) auf dem Gebiet des entsprechenden Kantons berücksichtigt. Die jeweiligen Anteile der 
Besteller richtet sich dabei nach gesetzlichen Richtlinien in Art. 30, Abs. 4 PBG. 

 

  

                                                             
3 Gem. Homepage der PostAuto (https://www.postauto.ch/de/%C3%BCber-postauto-0) 
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15. Beispielhaft zeigt die nachfolgende Abbildung das Format einer Angebotsvereinbarung: 

 

Abbildung 1: Beispiel Angebotsvereinbarung 

16. Stehen dem Bund nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung, kann es bei einzelnen Linien 
vorkommen, dass diese zwar durch Bund und Kantone bestellt, aber durch den jeweiligen Kanton alleine 
finanziert werden (siehe Bus Nr. 5 in Abbildung 1).  

2.5. Kosten-/Leistungsrechnung («KLR») 

17. In diesem Abschnitt werden einige betriebswirtschaftliche Grundsätze der Kosten-/Leistungsrechnung 
(«KLR») und deren Darstellung bei der PostAuto erklärt, da die durchgeführten Abstimmungen im Rahmen 
des Auftrags von PwC auf diesen basieren.  

18. In der Finanzbuchhaltung («FIBU») werden alle Aufwände und Erträge des Unternehmens erfasst. Die KLR 
der Betriebsbuchhaltung («BEBU») hingegen beschäftigt sich mit den Kosten und Erlösen, die im 
Zusammenhang mit dem betrieblichen Leistungsprozess stehen. In der KLR wird der Betriebsgewinn bzw. der 
Betriebsverlust ermittelt. 

19. Aufgabe der KLR ist es, die genauen Kosten für die einzelnen Produkte zu bestimmen. 

Die Kosten-/Leistungsrechnung ist in folgende Bereiche gegliedert, die nachfolgend weiter erläutert werden:  

a. Kostenarten (welche Kosten?) 
b. Kostenstelle (wo entstanden?) 
c. Kostenträger (wofür?) 

 

2.5.1. Kostenartenrechnung 

20. Kostenarten beschreiben die Art der Kosten und dienen als Grundlage für die Kostenstellen sowie 
Kostenträger. Bei der PostAuto sind dies zum Beispiel die «Personalkosten», «Materialkosten», «Zinsen» und 
«Abschreibungen». 

2.5.2. Kostenstellenrechnung 

21. Die Kostenstellenrechnung beschreibt, wo die Kosten entstanden sind, und befindet sich zwischen der 
Kostenarten- und der Kostenträgerrechnung. Sie dient dazu, die Gemeinkosten den Orten der Entstehung - 
also den Kostenstellen - verursachungsgerecht zu zuordnen. 

22. Bei der PostAuto wurden die Bereiche «Management», «Marketing», «Distribution», «Betrieb» 
«Fahrpersonal» und «Fahrzeuge» als Kostenstellen geführt. 

2.5.3. Kostenträgerrechnung 

23. In der Kostenträgerrechnung soll ermittelt werden, wofür die Kosten entstanden sind. Sie baut unmittelbar 
auf der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung auf.  

24. Es wird in Erfahrung gebracht, wie hoch die Gesamtkosten für einen Kostenträger in einer 
Abrechnungsperiode (= Kostenträgerzeitrechnung) sind. 

25. Bei der PostAuto wurden die Sparten «Regionaler Personenverkehr», «Ortsverkehr», «Auftragsverkehr», 
«Ausflugsverkehr» und «Übriges» als Kostenträger geführt. 
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2.5.4. Kosten-/Leistungsrechnung /Spartenrechnung 

26. Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft das Format der KLR, welche PostAuto jeweils erstellt hatte. Bei 
der PostAuto wird die KLR auch Spartenrechnung genannt.  

 

Abbildung 2: Kosten-/Leistungsrechnung der PostAuto (Beispiel) 

2.6. Linienrechnung(en) 

2.6.1. Linienrechnungen (Beispiel RPV, OV, AT) 

27. Eine Linienrechnung listet alle Kosten/Erlöse sowie Abgeltungen, gegliedert nach Kostenarten pro Buslinie 
und pro Sparte auf. Die Summe aller Kosten/Erlöse und Abgeltungen pro Linie bildet die Basis für die jeweilige 
Sparte (Kostenträger). Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft das Format der Linienrechnung(en), 
welche PostAuto pro Sparte/Kostenträger führte: 

 

Abbildung 3: Linienrechnungen (Beispiel RPV, OV, AT) 

28. Die Validierung/Analyse der Kostenstellen war nicht Teil dieses Auftrages. Deshalb wird nicht näher auf die 
Kostenstellen eingegangen.  

2.7. Perioden P 1-14/P 1-15/P 15-Umbuchungen 

2.7.1. Buchungsperioden (P 1-14, P 1-15) 

29. Die Buchhaltung der PostAuto verwendet das System SAP, welches in 15 Buchungsperioden pro Jahr unterteilt 
war. Angefallene Kosten/Erlöse werden innerhalb der jeweiligen Linienrechnungen in den SAP- Perioden 1-
14 verbucht. Die Perioden 1-12 entsprechen dabei den Monaten Januar – Dezember. Wir verstehen, dass die 
Periode 13 nur für Korrekturen der Perioden 1-12 benutzt wurde und ausserordentliche Kosten und Erlöse in 
der Periode 14 verbucht wurden. Periode 15 wurde für direkte Umbuchungen zwischen einzelnen Sparten oder 
indirekt für Umbuchungen über Kostenstellen verwendet. Die Spartenrechnung der Periode 1-15 war 
diejenige, welche von der PostAuto als IST-Rechnung dem BAV eingereicht wurde. 
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30. KPMG hat die Aufwendungen und Erträge gemäss Finanzbuchhaltung («FIBU») geprüft. Die 
Spartenrechnung berücksichtigt die Kosten und Erlöse gemäss Betriebsbuchhaltung («BEBU»). 

2.7.2. Periode 15-Umbuchungen 

31. Die in dieser Periode 15 vorgenommenen Umbuchungen haben das IST-Ergebnis der einzelnen Buslinien 
beeinflusst, indem die Kosten erhöht oder reduziert bzw. die Erlöse erhöht oder reduziert wurden. Die 
Umbuchungen haben aber gesamtheitlich keinen Einfluss auf das Jahresergebnis von PostAuto, da die 
Umbuchungen direkt zwischen den Sparten oder indirekt über eine Kostenstelle verbucht wurden: 

 

Abbildung 4: P 15-Umbuchungen 

2.8. Zusammenfassung Parteien / Dokumente 

2.8.1. Übersicht und Prozessbeschreibung 

 

Abbildung 5: Zusammenfassung / Prozess 

32. Die obige Abbildung 5 gibt eine vereinfachte Übersicht über den bei der PostAuto etablierten Prozess von der 
Angebotsvereinbarung bis zur Einreichung der Unterlagen zur Rechnungsgenehmigung. Die einzelnen 
Prozessschritte haben nicht in der Chronologie der in der Abbildung aufgeführten Nummerierung zu folgen: 
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1. Neue oder bestehende Linien werden vom BAV in der Regel für 10 Jahre konzessioniert. 
2. Bund und Kanton bestellen ein bestimmtes Angebot auf den konzessionierten Linien für 2 Jahre.  
3. Für die Bestellung pro Linie reichen die Transportunternehmen eine Offerte/Planrechnung über 

die Art und die Weise des beabsichtigten Personentransportes ein. 
4. Zwischen der PostAuto und den Bestellern wird für die Periode von jeweils 2 Jahren eine 

Angebotsvereinbarung verhandelt. Auf Grundlage dieser werden die Abgeltungen bezahlt.  
5. Im Verlaufe eines Jahres verbucht PostAuto die jeweilig angefallenen Kosten / Erlöse pro Buslinie 

in den SAP-Perioden 1-14. 
6. PostAuto nimmt Umbuchungen direkt zwischen den Sparten oder indirekt via eine Kostenstelle in 

der Periode 15 vor.  
7. PostAuto erstellt eine KLR/Spartenrechnung über die Perioden 1-15. 
8. Das BAV erhält die KLR/Spartenrechnung IST über die Perioden 1-15. Bis 31. Dezember 2017 war 

diese jährlich durch das BAV zu prüfen.  
9. PostAuto erstellt eine Jahresrechnung, eine Überleitung von REVO/RKV zu OR/IFRS und stellt 

diese der KPMG zur Prüfung zu. 
10. KPMG prüft die Jahresrechnung nach den Grundsätzen der Rechnungslegung. Bis 31. Dezember 

2015 hat KPMG zudem die Überleitung (von REVO/RKV zu OR/IFRS) validiert. 
 

2.9. Rückforderungsmodell (RPV-Modell) 

33. Das von der PostAuto erstellte Rückforderungsmodell («RPV-Modell») bildet die Grundlage für die 
Ermittlung der Umbuchungsbeträge 2007 bis 2015. Es enthält eine Auflistung der Buslinien der Sparte 
„Regionaler Personenverkehr“ für die Jahre 2007 – 2015 sowie unter anderem die folgenden weiteren 
Informationen: 

a. Wer die Buslinien bestellt hat (Bund, Kanton, Gemeinden (politische und Schulgemeinden), sonstige 
Dritte); 

b. Wie viele Abgeltungen PostAuto pro Linie und Besteller erhalten hat; 
c. Für einzelne Linien Informationen zu Transportentschädigungen; 
d. Einen Vorschlag von PostAuto für einen Verteilschlüssel für eine Aufteilung der P 15-Umbuchungen 

auf die einzelnen Besteller, welcher auf Abgeltungen, Transportentschädigungen (im Kanton Tessin) 
oder in Ausnahmefällen (soweit ein Verteilschlüssel, gestützt auf Abgeltungen bzw. 
Transportentschädigungen ausnahmsweise nicht möglich war), einem manuell festgelegten Schlüssel 
basiert; und 

e. die Höhe der P 15-Umbuchungen pro Linie und Jahr.  
 

34. Das RPV-Modell enthält auch mehrere Varianten des P 15-Umbuchungsbetrags mit und ohne 
Berücksichtigung eines kalkulatorischen Zinses (Jahre 2008-2011) sowie mit unterschiedlicher Zuordnung 
einzelner Linien (Aufträge) zu den Sparten. Im Rahmen der Untersuchung hat PwC ausschliesslich die 
Variante der P 15-Buchungen ohne kalkulatorischen Zins sowie mit der Zuordnung zur Sparte RPV, welche in 
den jeweiligen Jahren galt und im Modell als «P15 hist.» referenziert wird, betrachtet.  

35. Im Prüfungsbericht «Leistungsverrechnungen zwischen den PostAuto-Gesellschaften» der Revision des BAV 
vom 1. Februar 2018 war der nicht historisierte Umbuchungsbetrag 2007 – 2015 mit CHF 91.9 Mio. leicht 
höher als der historisierte («P15 hist.»), von EY ermittelte und von PwC bestätigte Umbuchungsbetrag von 
CHF 90.9 Mio. Die Abweichung erklärt sich aus der Verwendung der «SAP-Auftragsgruppen», wonach bei der 
historisierten Version korrigierte und im jeweiligen Jahr gültige Auftragsgruppen verwendet wurden. Die 
Anpassungen beziehen sich auf die Jahre 2007 bis und mit 2012 und betragen zusammen rund CHF 1 Mio. 
Gemäss EY enthielt die nicht historisierte Version inkorrekte Zuteilungen von Linien auf Sparten – die 
historisierte Version hat diese Fehler korrigiert. Somit ist die CHF 1 Mio. in den anderen Sparten 
mitberücksichtigt. 

36. PwC hat keine weiteren Analysen hinsichtlich der nicht-historisierten Zahlen vorgenommen. 
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2.10. Erhaltene Unterlagen/Dokumente 

37. Die nachfolgende Liste enthält alle Unterlagen/Dokumente, welche für die Untersuchung relevant waren, als 
notwendig erachtet wurden und im Verlaufe der Untersuchung von der EY / PostAuto oder dem BAV 
übermittelt wurden: 
 

a. EY Bericht «Auswertungen zu Periode 15 – Umbuchungen für den Zeitraum 2007 – 2015» sowie 
selektierte Arbeitspapiere zu den durchgeführten Analysen (Versionen vom 29. Mai 2018 und 
aktualisiert am 4. September 2018); 

b. Spartenrechnungen 2007-2015 BAV für die Perioden 1-15 (erhalten von der PostAuto und separat vom 
BAV); 

c. Linienrechnungen 2007-2015 der Sparten RPV, OV, AT, sowie einzelne Kennzahlen zu Abgeltungen, 
Vollkosten, Erlöse und Transportentschädigungen 2007 – 2015 für die Sparten AF und Übriges für die 
Perioden 1-14 und 1-15; 

d. Datenextrakt aus SAP mit Umbuchungen 2007-2015 Periode 15 für alle Sparten und Zuordnung der 
einzelnen Aufträge zu den Sparten, wie sie in den jeweiligen Jahren galt (Allevo-Listen); 

e. Teilzahlungsliste BAV für RPV 2007 – 2015; 
f. Planungssheets PostAuto 2007 – 2015 (zur Einsicht); 
g. Geprüfte Jahresrechnungen KPMG (nach OR) 2007 – 2015; 
h. Durch KPMG verifizierte Überleitungen (REVO-IFRS-OR) 2007 – 2015; 
i. Durch PostAuto erstelltes RPV-Modell 2007 – 2015 (Version X01.06); (inkl. Details zu den 

Abstimmungsdifferenzen, identifiziert durch EY und erwähnt in ihrem Bericht); 
j. Angebotsvereinbarungen von Bund und Kantonen zur Validierung des Verteilschlüssels im RPV- 

Modell (nicht für alle Linien); und 
k. Erklärungen zu Differenzen. 

 
38. Die nachfolgenden Abschnitte behandeln die mittels den oben genannten Unterlagen/Dokumenten 

durchgeführten Analysen/Abstimmungen und Abgleiche.  
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3. Auftragsdurchführung 
 

3.1. Einarbeitungsphase  

39. In dieser Phase wurden folgende Tätigkeiten ausgeführt: 

a. Erste Besprechung mit den Vertretern der EY und der PostAuto, um Hintergrund-/Vorabinformationen 
zum Auftrag, deren Ausführung sowie die zur Durchführung dieses Projektes notwendigen 
Dokumente/Unterlagen (inklusive Auftragsschreiben, (Zwischen)-Endberichte, Unterlagen zur 
Datenakquise zu erhalten; 

b. Zudem wurde in dieser Besprechung geklärt, ob Einschränkungen/Beschränkungen zur 
Auftragsdurchführung vor der Unterzeichnung des Vertrages bestanden haben. Weitere Klärungspunkte 
waren allfällige Absenzen (Juli/August) der jeweiligen Mitarbeitenden, welche einen negativen Einfluss auf 
den zeitgerechten Abschluss unserer Tätigkeiten haben könnten. 

c. In einem nächsten Schritt wurde das Auftragsschreiben im Detail analysiert, die getätigten Arbeiten 
evaluiert und allfällig getroffene Annahmen/Schätzungen mittels eigener Fachkompetenz und 
marktüblicher Praxis verifiziert. Diese Arbeiten dienten zur Beantwortung der Fragen 1 und 2: 
 
• Sind bei der Auftragsformulierung oder während der Arbeiten Anzeichen einer Auftragsbeschränkung 

erkennbar? 
• War das Vorgehen zur Ermittlung der Umbuchungen angemessen? 

d. Gleichzeitig wurden die Arbeitsschritte der EY bezugnehmend auf die Datenakquise im Detail analysiert. 
Dabei wurde geprüft, ob die Beschaffung richtig und vollständig durchgeführt wurde. Diese Tätigkeit 
musste vor der nächsten Phase abgeschlossen sein, da alle weiteren Analysen auf diesen Daten basierten. 
Zudem diente diese Aufgabe der Beantwortung der nachfolgenden Frage 3: 
 
• Wurden die Richtigkeit und Vollständigkeit der Population zur Ermittlung der Umbuchungen 

sichergestellt? 

e. Basierend auf diesen Daten wurden im Anschluss daran erste Analysen/Plausibilisierungen durchgeführt, 
um sicherzustellen, dass die vorhandenen Daten richtig und vollständig sind.  

40. Die Arbeiten in dieser Phase haben einen Überblick über die getätigten Arbeiten gegeben sowie eine erste 
Einschätzung zur Beantwortung der Fragen 1 bis 3 geliefert. In der nächsten Phase wurden vertiefte 
Analysen/Arbeiten - mit dem Ziel der Beantwortung aller weiteren Fragen - durchgeführt. 

3.2. Durchführung Prüfungsarbeiten 

41. Phase 2 basierte auf den gesammelten Erkenntnissen der Phase 1 und diente dazu, die folgenden Fragen zu 
beantworten:  

• Mussten zur Ermittlung der Umbuchungen Schätzungen oder Annahmen getroffen werden, welche die 
Anzahl und Höhe der Umbuchungen massgeblich beeinflusst haben könnten? Werden diese 
Schätzungen oder Annahmen als ausgewogen beurteilt? 

• Durchführung von repräsentativen Stichproben zum Nachvollzug der Umbuchungsbeträge. 
• Einschätzung, ob aus den von EY durchgeführten Arbeiten noch wesentliche Unsicherheiten bezüglich 

der Richtigkeit der Umbuchungen resultieren? 
• Überprüfung der Zuteilung der Umbuchungen auf die Linienrechnungen und Überprüfung der 

Herleitung der Kantonsanteile. 

42. In dieser Phase lag der Fokus in der Durchführung folgender Arbeiten (nicht abschliessend): 

a. In weiteren Gesprächen mit der EY wurden die genaue Vorgehensweise bei der Datenbeschaffung, 
insbesondere die vorgenommenen Schritte zur Sicherstellung von Qualität und Vollständigkeit der 
verwendeten Daten, eruiert. 

b. Anschliessend wurde der Nachvollzug der Vorgehensweise bei der Datenakquise (von Anforderungen über 
die Datenbestellung sowie Übergabe der Daten an EY) mit verschiedenen Prüfungsschritten verifiziert 
sowie Plausibilitätschecks durchgeführt. 
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c. Sobald die Daten verifiziert und als vollständig klassifiziert wurden, dienten diese als Basis für alle 
nachfolgenden Prüfungsarbeiten wie z.B.: 

• Gesamtnachvollzug der durch die EY identifizierten Umbuchungen gemäss RPV-Modell (Version 
X01.06); 

• Stichprobenweise Überprüfung getätigter Analysen/Arbeiten, um die Anzahl und die Höhe der 
Umbuchungen nachzuvollziehen; 

• Stichprobenweise Abstimmung von Angebotsvereinbarungen mit dem RPV-Modell (Version X01.06); 
• Zusätzliche Checks, um sicherzustellen, dass keine zusätzlichen Umbuchungen vorgenommen wurden; 

und 
• Weitere Plausibilitätsprüfungen, wie z.B. Plausibilisierung der P 15-Umbuchungen mit dem in den 

Emails identifizierten Planungssheets der PostAuto. 

d. Des Weiteren wurden in einem Gespräch mit EY allfällige getroffene Annahmen/Schätzungen im Detail 
besprochen und hinterfragt, um diese zu bestätigen oder allenfalls zu widerlegen.  

e. Die Erkenntnisse wurden anschliessend in einer Gesamtbeurteilung nach Evaluierung aller Schritte 
dokumentiert.  

43. Die nachfolgenden Randziffern zeigen die getätigten Analysen/Abstimmungen im Detail auf. 

3.3. Generelle und projektspezifische Einschränkungen 

44. Alle zur Verfügung stehenden Informationen und Dokumente wurden – gemäss Beauftragung des BAV – nur 
für den Untersuchungszeitraum analysiert.  

45. Die Analysen der Informationen und Dokumente wurden gemäss Beauftragung des BAV mit Fokus auf den 
RPV und Auftragsverkehr (nur ZVV) durchgeführt.  

46. Die im Bericht aufgeführten Zahlen wurden aus verschiedenen Quellen zusammengetragen und teilweise 
manuell abgeschrieben. Rundungsdifferenzen (bis zu 10 CHF) wurden dabei ignoriert. Für die Umbuchungen 
sind einzig die Originalversionen der Dokumente von PostAuto/EY zu verwenden.  

47. Wir haben unsere Untersuchung auf die von EY/PostAuto und BAV zur Verfügung gestellten Dokumente (inkl. 
Berechnungen) beschränkt und können keine abschliessende Aussage über deren Vollständigkeit und 
Authentizität machen. Wir haben allerdings keine Hinweise gefunden, die Zweifel an der Authentizität 
aufkommen liessen. Sollten uns weitere Informationen zugänglich werden, welche unsere Untersuchung und 
deren Resultate beeinflussen können, so behalten wir uns vor, diese zu berücksichtigen und unsere 
Erkenntnisse gegebenenfalls anzupassen. 

48. Aufgrund der durch das Fedpol eröffneten Strafuntersuchung haben wir weder Interviews mit PostAuto 
Mitarbeitenden geführt noch Email-/Serverdaten analysiert.  

49. Die im Rahmen des uns erteilten Auftrags durchgeführten Untersuchungen sind auf die vereinbarte 
Zielsetzung ausgerichtet und stellen keine Prüfung uns gegebenenfalls vorgelegter Abschlüsse, Bücher oder 
anderer Unterlagen dar (Abschlussprüfung). Daher sind die Grundsätze ordnungsgemässer Durchführung von 
Abschlussprüfungen nach Art und Umfang auf die von uns geplanten Arbeiten nicht anwendbar. Aus diesem 
Grunde werden wir kein Testat, wie dies für Abschlussprüfungen vorgesehen ist, darüber erteilen, inwieweit 
die vorgelegten Daten und Informationen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermitteln. 

50. Obwohl wir im Laufe unserer Arbeiten mit verschiedenen rechtlich relevanten Sachverhalten in Berührung 
gekommen sind, stellt jede rechtliche Beurteilung, gleichgültig, ob sie direkt gegeben wurde oder implizit 
enthalten ist, keine Rechtsberatung dar und kann auch nicht als solche verwendet werden. 

51. Zwischenberichte (in welcher Form auch immer) und Entwürfe von Präsentationen oder eines endgültigen 
Berichtes sind ausschliesslich zu Diskussionszwecken gedacht und stellen nicht die endgültigen Ergebnisse 
unserer Untersuchung dar. 

52. Allgemein sind Berichte, Zwischenberichte, Produkte und sonstige Arbeitsergebnisse von PwC ausschliesslich 
für den Kunden und den im Auftrag beschriebenen Zweck bestimmt. Sie dürfen ohne vorgängige schriftliche 
Zustimmung von PwC nicht für einen anderen Zweck verwendet, an Dritte weitergegeben oder diesen 
zugänglich gemacht, veröffentlicht oder verändert werden.  
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53. Die Auftragnehmerin nimmt zur Kenntnis, dass Dokumente, die sie der Auftraggeberin überreicht, gemäss 
dem Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung (BGÖ, SR 152.3) oder von Amtes wegen 
öffentlich zugänglich gemacht werden können. 

54. Die Auftragsnehmerin haftet nicht für Schäden, welche infolge der Verwendung der Arbeitsergebnisse für 
andere Zwecke oder durch Dritte, beziehungsweise durch Veröffentlichung oder Veränderung der 
Arbeitsergebnisse entstehen. Die Verwendung des Logos ausserhalb des Organisationsbereichs des BAV oder 
bei Veröffentlichung bedarf der vorgängigen Zustimmung der Arbeitnehmerin.  
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4. Durchgeführte Arbeiten 
4.1. Übersicht der getätigten Arbeiten 

55. Die nachfolgende Abbildung zeigt vereinfacht die von PwC durchgeführten Vollständigkeitsprüfungen, 
Analysen/Abstimmungen und Plausibilisierungen: 

 

 

Abbildung 6: Übersicht der durchgeführten Analysen/Abstimmungen 

56. Im Verlaufe der Untersuchung wurden folgende Vollständigkeitsprüfungen, Abgleiche/Abstimmungen, und 
Plausibilisierungen durchgeführt: 

Vollständigkeitsprüfungen (über alle Sparten) 
 

- Abgleich Jahresergebnis gemäss Linienrechnungen sowie der KLR/Spartenrechnung IST BAV Periode 1-15 
mit dem Jahresergebnis gemäss der durch die KPMG verifizierten Überleitung (von REVO/RKV zu 
OR/IFRS) der PostAuto;  

- Abgleich Total Abgeltungen Bund/Kantone gemäss geprüfter Jahresrechnung KPMG mit dem Total an 
Abgeltungen der Linienrechnungen sowie der Spartenrechnung BAV Periode 1-15 des BAV;  

- Abgleich der Teilzahlungslisten PostAuto mit den Teilzahlungslisten des BAV nach Art. 28, Abs.1 PBG;  
- Abgleich Total Abgeltungen mit Abgeltungen PBG gemäss Linienrechnung;  
- Abgleich der Teilzahlungslisten BAV mit den Abgeltungen im RPV-Modell (Version X01.06) für Bund; 
- Abgleich Abgeltungen RPV gem. Teilzahlungslisten des BAV nach Art. 28, Abs.1 PBG vs. RPV-Modell; und 
- Abgleich der Abgeltungen der Linienrechnung RPV mit den Abgeltungen im RPV-Modell (Version X01.06).  
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Abgleiche/Abstimmungen 
 

- Abgleich der KLR/Spartenrechnung IST BAV P 1-15 erhalten von der PostAuto/vom BAV; 
- Abgleich der Linienrechnung P 1-15 mit der KLR/Spartenrechnung IST BAV Periode 1-15 erhalten vom 

BAV; 
- Aufteilung Abgeltungen nach Sparten; 
- Abgleich der Linienrechnungen RPV/OV/AT der Periode 1-14 mit den Linienrechnungen RPV/OV/AT der 

Periode 1-15; und 
- Abstimmung der Differenzen Linienrechnungen P 1-14/Linienrechnungen P 1-15 mit P 15-Umbuchungen. 
 

Plausibilisierungen 

- Abstimmung Planungssheets PostAuto mit P 15-Umbuchungen;  
- Abstimmung der P 15-Umbuchungen pro Auftrag gemäss dem Datenextrakt aus SAP mit der 

entsprechenden Information im RPV-Modell (Version X01.06) sowie den von EY identifizierten 
Abstimmungsdifferenzen; 

- Plausibilisierungen der nicht im Modell (Version X01.06) verwendeten Abgeltungen; 
- Auswertung der P 15-Umbuchungen in Bezug auf die betroffenen Regionen/Sparten; 
- Stichproben von Angebotsvereinbarungen mit dem Ziel, das RPV-Modell (Version X01.06) zu validieren 

(Fokus auf Linien, welche gemäss EY mit Differenzen abstimmt wurden); 
- Analyse der Verteilschlüssel innerhalb des RPV-Modelles (Version X01.06); und 
- Auswertung über die Rückforderungsbeträge pro Besteller (Version X01.06). 
 

57. Im Nachfolgenden wird auf die einzelnen Bereiche im Detail eingegangen sowie deren Resultate aufgeführt. 

58. Sämtliche in diesem Bericht aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken.  

 

4.2. Vollständigkeitsprüfungen (über alle Sparten) 

4.2.1. Abgleich Jahresergebnis gemäss Linienrechnungen/Spartenrechnung IST BAV P 1-15 mit 
verifizierter Überleitung KPMG (von REVO/RKV zu OR/IFRS) 

59. Um die Vollständigkeit der von EY/PostAuto erhaltenen Dokumente zu prüfen, wurden in einem ersten Schritt 
die Ergebnisse nach Abgeltungen (unter Berücksichtigung der aufgeführten kalkulatorischen Zinsen) aus den 
Linienrechnungen sowie der KLR/Spartenrechnungen IST BAV mit den Ergebnissen der durch die KPMG 
verifizierten Überleitungen (BEBU -> FIBU) gegenübergestellt: 

Jahr Vollkosten Erlöse Abgeltungen 
Ergebnis 

nach 
Abgeltungen 

Kalk. 
Zinsen 

Ergebnis 
Verifizierte 
Überleitung 

KPMG 

2007 553’804’392 -269'000’672 -282’743’537 2'060’184 -5’045’956 -2’985’773 

2008 575’009’588 -283'305’324 -287’240’699 4’463’565 -5’128’365 -664’800 

2009 594’679’931 -292'010’090 -301’509’600 1'160’242 -5’332’219 -4’171’978 

2010 633’093’004 -303'450’505 -317’676’282 11'966’217    

2011 667’545’424 -326'166’680 -329’507’881 11'870’863    

2012 693’500’112 -357'821’612 -345’289’612 -9'611’112    

2013 705’884’586 -367'965’983 -356’367’217 -18'448’614    

2014 705’332’242 -368'836’915 -363’873’236 -27'377’909    

2015 713’333’893 -376'176’057 -374’312’692 -37'154’857    

        

Total 5’842’183’172 -2’944’733’838 -2’958’520’756 -61’071’421    

 
Tabelle 1: Abgleich Jahresergebnis Linienrechnung P 1-15 mit Überleitung KPMG (von REVO/RKV zu OR/IFRS) 

Konnte aufgrund fehlender kalkulatorischer 
Zinsen/Umstellung in der Rechnungslegung nicht 

überprüft werden.  
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60. Aus obiger Tabelle 1 ist ersichtlich, dass das Jahresergebnis gemäss Betriebsbuchhaltung REVO mit der durch 
die KPMG verifizierten Überleitungen (von REVO/RKV zu OR/IFRS) der Jahre 2007 bis 2009 übereinstimmt. 
Die nachfolgenden Jahre 2010 bis 2015 konnte nicht geprüft werden, da z.B. kalkulatorische Zinsen fehlten 
und die Post ihre Rechnungslegung umgestellt hatte. 

61. Um einen höheren Komfort über die Vollständigkeit der Daten zu erhalten, wurden deshalb weitere 
Prüfungsschritte vorgenommen, insbesondere mit Fokus auf die Abgeltungen durch Bund und Kantone. 

62. Die nachfolgende Abbildung 7 zeigt vereinfacht die Prüfungshandlungen, welche im Zusammenhang mit der 
Vollständigkeit der Abgeltungen durchgeführt wurden: 

 

Abbildung 7: Vollständigkeitsprüfungen (Abgeltungen) 

63. Die gemäss obiger Abbildung 7 durchgeführten Abstimmungen werden in den nachfolgenden Randziffern im 
Detail beschrieben. 
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4.2.2. Abgleich Abgeltungen gemäss geprüfter Jahresrechnung KPMG mit Linienrechnungen sowie 
der KLR/Spartenrechnung IST BAV P 1-15 

64. Die nachfolgende Tabelle 2 enthält die Abgeltungen, welche in der entsprechenden Jahresrechnung nach OR 
als «Abgeltungen Bund und Kantone» aufgeführt sind und gleicht diese mit den Abgeltungen gemäss den 
Linienrechnungen sowie der KLR/Spartenrechnung IST des BAV ab:   

 

Tabelle 2: Abgleich Abgeltungen der Linienrechnungen P1-14/P 1-15 mit geprüfter Jahresrechnung KPMG (nach OR) 

65. Die von der KPMG geprüften Abgeltungen der Jahresrechnung nach OR entsprechen den uns zur Verfügung 
gestellten Abgeltungen aus den Linien- als auch der KLR/Spartenrechnungen IST des BAV - mit Ausnahme 
einer kleinen Differenz (CHF 998) im Jahr 2008. Aus Geringfügigkeit wurden hierzu keine weiteren 
Abklärungen getroffen.  

66. Dieser Abgleich bestätigt somit, dass EY als auch PwC von der PostAuto die vollständigen Linien-
/KLR/Spartenrechnungen in Bezug auf das Total der erhaltenen Abgeltungen zur Verfügung gestellt wurden. 

4.2.3. Abgleich der Teilzahlungslisten PostAuto vs. BAV 

67. Im Verlaufe der Untersuchung wurden PwC unterschiedliche Teilzahlungslisten der PostAuto sowie des BAV 
zugestellt. Um sicherzustellen, dass die nachträglichen Auswertungen mit den richtigen Teilzahlungslisten 
fortgeführt werden konnte, wurden die beiden Listen miteinander abgeglichen. 

68. Die beiden Teilzahlungslisten enthalten lediglich Abgeltungen gemäss Art. 28, Abs. 1 PBG (Bund und 
Kantone), weshalb das in Tabelle 3 aufgeführte Total der Abgeltungen nicht mit dem Total der Abgeltungen 
gemäss Tabelle 2 übereinstimmt. Der Unterschied bezieht sich unter anderem auf Art. 28, Abs. 4 PBG, für 
welche nur Kantone/Gemeinden Abgeltungen leisten (ohne Beteiligung Bund). 
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Jahr 
Teilzahlungsliste 

PostAuto 
Teilzahlungsliste BAV Differenz Beschreibung 

2007 -261'761’801 -261'761’799 2 n/m 

2008 -265'979’858 -265'980’817 -959 
Differenzen Euro 08 Buchungen – Aus 
Geringfügigkeit wurden keine weiteren 
Abklärungen getroffen. 

2009 -278’006’641 -278’758’935 -752’294 
Anpassung in Teilzahlungsliste PostAuto 
(betreffend Kantonsanteil des Kantons 
Tessin) 

2010 -288’118’271 -288’118’271   

2011 -298’187’729 -300’129’947 -1’942’218 Nachtrag Frankenstärke nur auf BAV-Liste 

2012 -329’846’862 -329’846’862   

 

 

 

2013 -337’735’198 -337’735’198   

 

 

2014 -338’944’546 -338’944’547 -1 n/m 

2015 -340’505’335 -340’505’335   

     

Total -2’739’086’241 -2’741’781’711 -2’695’470  

Tabelle 3: Differenz Teilzahlungslisten PostAuto / BAV 

69. Die beiden Listen unterscheiden sich um rund CHF 2.7 Mio. Auf der Teilzahlungsliste der PostAuto wurde der 
«Nachtrag Frankenstärke» (wobei sich besonders von der Frankenstärke betroffene Linien um einen Zuschuss 
bewerben konnten) nicht aufgeführt. Zudem wurde auf der Teilzahlungsliste der PostAuto eine Anpassung von 
rund CHF 0.75 Mio. gemacht, welche nicht in der BAV Teilzahlungsliste geändert wurde (Kantonsanteil und 
Kanton Tessin betreffend). Diese Differenz konnte ebenfalls bei der Stichprobenanalyse identifiziert werden. 

70. Die Zahlen im RPV-Modell sind – bis auf 2 Ausnahmen - abstimmbar mit den Teilzahlungslisten PostAuto 
und BAV. 2009 konnte mit der Teilzahlungsliste der PostAuto abgestimmt werden, diejenige in 2011 mit 
derjenigen des BAV. Die Korrektur aus dem Jahre 2009 wurde nicht auf der Teilzahlungsliste des BAV 
berücksichtigt. Von beiden «Nachträgen» wurde jeweils die letzte Version im RPV-Modell berücksichtigt.  

4.2.4. Abgleich Total Abgeltungen mit Abgeltungen PBG gemäss Linienrechnungen 

71. Das Total aller Abgeltungen gemäss den geprüften Jahresrechnungen der KPMG ist basierend auf den 
Linienrechnungen gemäss PostAuto wie folgt auf die einzelnen PBG-Artikel unterteilt (Sicht PostAuto gemäss 
Linienrechnung): 

Jahr Total Abgeltungen 
PBG Art. 28, 
Abs. 1 (Bund) 

PBG Art. 28, 
Abs. 1 (Kanton) 

PBG Art. 28, 
Abs. 1 (Quote) 

PBG Art. 28, 
Abs. 4 Übrige4 

2007 -282’743’537 -183’934’292 -70’258’832  -27’002’466 -1’547’947 

2008 -287’240’699 -144’394’007 -119’590’552  -22’112’660 -1’143’480 

2009 -301’509’600 -149’706’418 -124’832’078 -3’468’173 -21’933’604 -1’569’327 

2010 -317’676’282 -155’430’061 -129’994’726 -2’693’478 -27’222’311 -2’335’706 

2011 -329’507’881 -157’629’229 -130’355’956 -12’920’875 -28’855’600 --253’779 

2012 -345’289’612 -167’369’516 -141’955’730 -2’737’915 -30’223’569 -3’002’882 

2013 -356’367’217 -175’130’983 -146’887’557  -33’551’914 -796’763 

2014 -363’873’236 -174’964’185 -147’123’919 -1’181’786 -39’672’426 -930’920 

2015 -374’312’692 -176’054’612 -148’629’773 -949’454 -47’132’406 -1’546’447 

       
Total -2’958’520’756 -1’484’613’303 -1’159’629’123 -23’951’681 -

277’706’956 
-

12’619’693  

                                                             
4 Übrige: Enthält Abgeltungen aus den Sparten Ausflugsverkehr und Übriges. Die Abgeltungen konnten nicht auf die einzelnen Artikel runtergebrochen 
werden, da uns keine Details vorlagen. 
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Tabelle 4: Aufteilung Abgeltungen nach PBG Artikeln/Absätzen 

72. Aus Tabelle 4 ist ersichtlich, dass der Grossteil der Abgeltungen vom Bund (Art. 28, Abs. 1 PBG) und den 
Kantonen (Art. 28, Abs. 1, Abs. 1 Quote und Abs. 4 PBG) stammen. 

4.2.5. Abgleich Teilzahlungsliste BAV mit Abgeltungen PBG (gemäss Linienrechnungen RPV) 

73. Die aus Tabelle 4 ersichtliche Aufschlüsselung ermöglichte eine weitere Vollständigkeitsprüfung mit einer 
externen Datenquelle. In der nachfolgenden Tabelle wurde die vom BAV erhaltene Teilzahlungsliste mit den 
Anteilen des Bundes aus den von der PostAuto erhaltenen Linienrechnungen (PBG Art. 28, Abs. 1) 
abgeglichen: 

Jahr 
BAV 

Teilzahlungsliste – 
Anteil Bund 

PBG Art. 28, 
Abs. 1 (Bund) 

Differenz Kommentar zu Differenzen 

2007 -183'964'286 -183'934'292 29'994 n/m 

2008 -144'394'999 -144'394'007 992 n/m 

2009 -149'706'378 -149'706'418 -40 n/m 

2010 -155'430'043 -155'430'061 -18 n/m 

2011 -157'629'229 -157'629'229 0  

2012 -174'429'518 -167'369'516 7'060'002 Die Differenz setzt sich grösstenteils aus 2 Beträgen zusammen: CHF 
1.4 Mio.: Abgeltungen, welche vermutlich in eine andere Sparte 
gebucht wurden und nicht im RPV-Modell berücksichtigt sind, da 
nicht von P 15-Umbuchungen betroffen; CHF 5.6 Mio.: Gebucht für 
Region Zürich (ZVV wird im Auftragsverkehr geführt) 

2013 -180'643'399 -175'130'983 5'512'416 Gebucht für Region Zürich (ZVV wird im Auftragsverkehr geführt)  

2014 -180'378'169 -174'964'185 5'413'984 Gebucht für Region Zürich (ZVV wird im Auftragsverkehr geführt)  

2015 -181'222'689 -176'054'612 5'168'077 Gebucht für Region Zürich (ZVV wird im Auftragsverkehr geführt)  

     
Total -1'507'798'710 -

1'484'613'303 
23'185'407  

Tabelle 5: Differenz Teilzahlungslisten  BAV – Anteil Bund / PBG Art. 28, Abs. 1 (Linienrechnungen) 

74. Die aus diesem Abgleich ersichtlichen Differenzen betragen CHF 23'185’407 und beziehen sich zum Grossteil 
auf Abgeltungen, welche für die Region Zürich gebucht wurden. Da diese nicht als Abgeltungen gemäss Art. 
28, Abs. 1 PBG in den Linienrechnungen des AT aufgeführt sind, wurden diese als Transportentschädigung im 
AT verbucht und sind somit nicht Teil des RPV-Modells. 

4.2.6. Abgleich Abgeltungen PBG (gemäss Linienrechnungen) mit Abgeltungen im RPV-Modell 

75. Des Weiteren wurden die Abgeltungen (Anteile des Bundes) mit dem RPV-Modell abgestimmt, um 
sicherzustellen, dass das RPV-Modell alle Abgeltungen des Bundes korrekt aufgeführt hat: 

Jahr 
PBG Art. 28, Abs. 1 

(Anteil Bund) 
RPV Modell 

(Version X01.06) 
Differenz Beschreibung 

2007 -183'934'292 -183’233’672 -700'620 Nacht-/Abendkurse, welche nicht im RPV- Modell enthalten sind. 

2008 -144'394'007 -144’394’000 -7 n/m 

2009 -149'706'418 -149’706’430 12 n/m 

2010 -155'430'061 -155’430’062 1 n/m 

2011 -157'629'229 -157’629’227 -2 n/m 

2012 -167'369'516 -168’778’473 1'408'957 
Abgeltungsminderung in Form einer Anrechnung der Auflösung 
einer Rückstellung zurückzuführen («GA-FVP») 

2013 -175'130'983 -175’134’017 3'034 n/m 

2014 -174'964'185 -174’964’194 9 n/m 

2015 -176'054'612 -176’054’611 -1 n/m 

     
Total -1'484'613'303 -1’485’324’686 711'383  
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Tabelle 6: Abgleich Abgeltungen RPV gem. Teilzahlungslisten des BAV nach Art. 28, Abs.1 PBG vs. RPV-Modell 

76. Der Netto-Differenzbetrag von CHF 711’383 bezieht sich insbesondere auf Nacht-/Abendkurse im Betrag von 
CHF - 700'620 Abgeltungsminderungen im Betrag von CHF 1'408'957.  

77. Das RPV-Modell der PostAuto enthält alle P 15-Umbuchungen – gewisse Linien sind von Umbuchungen in 

dieser Periode nicht betroffen und wurden deshalb von der PostAuto nicht im RPV-Modell berücksichtigt. 

4.2.7. Abgleich Abgeltungen Linienrechnungen RPV mit RPV-Modell 

78. Um sicherzustellen, dass nicht nur die Anteile des Bundes korrekt im RPV-Modell abgebildet sind, wurden in 
einem letzten Schritt das Total an Abgeltungen aus den Linienrechnungen RPV mit dem RPV-Modell 
abgeglichen: 

Jahr 
RPV Linienrechnung  

P 1-15 
RPV-Modell 

(Version X01.06) 
Differenz Beschreibung zu Differenz 

2007 -273'121’629 -272'846'348 -275'281 
Betrifft Linien, welche nicht von P 15-Umbuchungen 
betroffen waren. 

2008 -278'312’896 -278'047'406 -265'490 
Betrifft Linien, welche nicht von P 15-Umbuchungen 
betroffen waren. 

2009 -291’520’093 -291'520'124 31 n/m 

2010 -305’182’396 -305'182'398 2 n/m 

2011 -320’691’923 -320'691'921 -2 n/m 

2012 -333’117’039 -334'525'996 1'408'957 
Abgeltungsminderung in Form einer Anrechnung der 
Auflösung einer Rückstellung zurückzuführen («GA-FVP») 

2013 -346’499’873 -346'499'868 -5 n/m 

2014 -352’561’429 -352'561'440 11 n/m 

2015 -361’908’741 -361'908'741 0  

     

Total -2’862’916’019 -2'863'784'242 868'223  

 
Tabelle 7: Differenz Abgeltungen Linienrechnung RPV mit RPV-Modell 

79. Das RPV-Modell enthält sämtliche Abgeltungen von Linien, welche von P 15-Umbuchungen betroffen waren. 
Die Differenz CHF 868'223 beinhaltet ausschliesslich Linien, welche nicht von P 15-Umbuchungen betroffen 
waren. Diese sind in der von EY validierten Version des RPV-Modells aufgeführt und im EY Bericht erwähnt.  

4.2.8. Zusammenfassung Vollständigkeitsprüfungen 

80. Die von PwC durchgeführten Vollständigkeitsprüfungen weisen darauf hin, dass die von PostAuto/EY sowie 
vom BAV erhaltenen Dokumente bis auf einige wenige Differenzen – welche erklärt und/oder mit Belegen 
dokumentiert wurden – identisch sind und mit den Abgeltungen gemäss der von KPMG geprüften 
Jahresrechnungen gemäss OR übereinstimmen.  

4.3. Abgleiche/Abstimmungen 

4.3.1. Abgleich der KLR/Spartenrechnungen IST (PostAuto vs. BAV) 

81. Im Verlaufe der Untersuchung wurden PwC unterschiedliche KLR/Spartenrechnungen der Periode 1-15 
(unterschiedliche Beträge, unterschiedliches Datum) von der PostAuto/EY respektive vom BAV zugestellt. Aus 
diesem Grunde wurden diese beiden KLR/Spartenrechnungen im Detail abgeglichen. 

82. Die nachfolgende Tabelle enthält das Total an Vollkosten, Erlösen, Abgeltungen sowie die Ergebnisse nach 
Abgeltung der KLR/Spartenrechnungen IST PostAuto der Jahre 2007 bis 2015 für die Perioden 1-15. Das Total 
wurde mit der beim BAV eingereichten KLR/Spartenrechnung IST BAV der Periode 1-15 abgeglichen: 
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Tabelle 8: KLR/Spartenrechnungen IST PostAuto/BAV  (P 1-15) 

83. Das Resultat dieses Abgleiches für die Jahre 2007 bis 2015 wird in der nachfolgenden Tabelle 9 vereinfacht 
dargestellt: 

4.3.2. Differenzen KLR/Spartenrechnungen IST PostAuto/BAV 

KLR/Spartenrechnung 
1-15 

Vollkosten Erlöse Abgeltungen  Ergebnis nach Abgeltung 

PostAuto 5'842'183'172 -2'944'733'838 -2'958'520’756  -61'071’421 

BAV 5'837'037'167 -2’944’733’842 -2’958’520’756  -66'217'431 

      
Differenz -5'146'006 4 0  -5’146’010 

 
Tabelle 9: Differenzen KLR/Spartenrechnungen IST PostAuto/BAV  (P 1-15) 

84. Die Differenz von rund CHF 5.1 Mio. bezieht sich hauptsächlich auf eine Korrektur der Vollkosten in der Sparte 
«Übriges» im Jahr 2011, wobei die Zinsen um diesen Betrag korrigiert wurden. Die Gesamtheit dieser 
Differenz entspricht den durch EY ermittelten Zahlen gemäss ihrem Bericht «Auswertungen zu Periode 15 – 
Umbuchungen für den Zeitraum 2007 – 2015». 

85. PostAuto erklärte diese Differenz in einer Email an EY vom 31. Juli 2018 wie folgt: 

 

86. Die vom BAV erhaltene KLR/Spartenrechnung IST für das Jahr 2011 enthielt somit die korrekten Zahlen.  

4.3.3. Abgleich Linien-/KLR/Spartenrechnungen IST BAV P 1-15 

87. Um sicherzustellen, dass die KLR/Spartenrechnungen P 1-15 des BAV den Zahlen der erhaltenen 
Linienrechnungen P 1-15 entsprechen, wurden diese untereinander abgeglichen. 

88. Die nachfolgende Tabelle 10 enthält das Total an Vollkosten, Erlösen, Abgeltungen sowie die Ergebnisse nach 
Abgeltung der Linienrechnungen der Jahre 2007 bis 2015 für die Perioden 1-15 und wurde mit der beim BAV 
eingereichten KLR/Spartenrechnung IST der Periode 1-15 abgeglichen: 
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Tabelle 10: Abgleich Linienrechnungen P 1-15/ Spartenrechnung BAV( P-15) 

89. Das Resultat dieses Abgleiches für die Jahre 2007 bis 2015 wird in der nachfolgenden Tabelle 11 vereinfacht 
dargestellt: 

4.3.4. Differenzen Linien-/KLR/Spartenrechnungen IST BAV P 1-15 

Linienrechnung / 
Spartenrechnung 

Vollkosten Erlöse 
Abgeltungen 

(Entschädigung) 
 Ergebnis nach Abgeltung 

Linienrechnung P1P-15 5’837’017’426 -2’941’683’923 -2’958’520’756  -63’187’253 

Spartenrechnung BAV 1 - 15 5’837’037’167 -2’944’733’842 -2’958’520’756  -66’217’431 

      
Differenz 19’741 -3’049’919 0  -3’030’178 

Tabelle 11: Differenzen Linien-/KLR/Spartenrechnung BAV( P-15) 

90. Die Differenz von rund CHF 3 Mio. bezieht sich hauptsächlich auf Differenzen bei den Erlösen in den Jahren 
2007 (CHF 1.1 Mio.) und 2008 (CHF 1.7 Mio.). Nach Rücksprache mit der PostAuto (durch die EY) sind für 
diese Jahre gewisse Kostenstellen bei der Datenextraktion in 2017 nicht berücksichtigt worden. Aufgrund 
einer Datenmigration sind diese bei der Datenextraktion nicht korrekt eingetragen worden. Eine zusätzliche 
Datenextraktion mit DWH Daten aus den Jahren 2007 / 2008 hat diesen Fehler behoben.  

91. Die Gesamtheit dieser Differenz entspricht den durch EY ermittelten Zahlen gemäss ihrem Bericht 
«Auswertungen zu Periode 15 – Umbuchungen für den Zeitraum 2007 – 2015». 

92. Dieser Abgleich hat aufgezeigt, dass die vom BAV erhaltenen KLR/Spartenrechnungen P 1-15 die korrekten 
Zahlen beinhalteten.  

4.3.5. Abgeltungen/Entschädigungen nach Sparte 

93. Für die weiteren Analysen (mit Fokus auf RPV) wurden die Abgeltungen zudem in die einzelnen Sparten 
unterteilt. Zur Validierung der RPV-Zahlen wurden ebenfalls die Sparten OV und AT sowie AF und Übrige (zur 
Vollständigkeit) beigezogen: 

 

Tabelle 12: Aufteilung Abgeltungen nach Sparten
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94. Gemäss Tabelle 12 fielen rund 97% aller Abgeltungen auf die Sparte RPV. Wie bereits unter Randziffer 75 
beschrieben, sind Abgeltungen von rund CHF 23 Mio. (in den Jahren 2012 – 2015), welche direkt in der Sparte 
Auftragsverkehr als Transportentschädigungen gebucht wurden, nicht als Abgeltungen klassifiziert.  

4.3.6. Abgleich Linienrechnungen (RPV, OV, AT) - P 1-14/P 1-15 

95. Die nachfolgende Tabelle 13 enthält die Linienrechnungen RPV, OV und AT für die Jahre 2007 bis 2015, 
jeweils für die Perioden 1-14. Diese Linienrechnungen für die Periode 1-14 wurde mit den Perioden 1-15 pro 
Sparte abgeglichen. Die daraus entstehenden Differenzen beziehen sich allesamt auf P 15-Umbuchungen, 
welche verteilt auf die Jahre vorgenommen wurden: 

 

Tabelle 13: Differenz Linienrechnungen RPV, OV und AT P 1-14/P 1-15 

4.3.7. Differenzen Linienrechnungen (RPV, OV, AT) – P 1-14/P 1-15 

96. Das Resultat dieses Abgleiches wird in der nachfolgenden Tabelle 14 vereinfacht dargestellt: 

Sparte Vollkosten Erlöse Abgeltungen  Differenz = P 15-Umuchungen 

RPV 79'402'096 11'320'411 152'231  90’874’738 

OV 2'380'757 -1'503'626 2  877’133 

AT 9’397’990 -888’453 -  8’509’537 

Differenzen P 1-14/P 1-15    100’261’408 

 
Tabelle 14: Summe der Differenz Linienrechnungen P 1-14/P 1-15 (RPV, OV und AT) 

97. In der Sparte RPV wurden in der Periode 15 die Vollkosten (über die Jahre 2007 – 2015) um CHF 79'402’096 
erhöht, die Erlöse hingegen um CHF 11'320’411 gemindert. Bei den Abgeltungen gab es zwei Korrekturen (2011 
und 2014), welche die Abgeltungen (Kantone) insgesamt um CHF 152'231 in der Periode 1-15 reduzierten.  

98. Die Gesamtheit dieser Differenzen entsprechen den getätigten P 15-Umbuchungen (siehe Abschnitt 4.3.8) und 
entsprechen den durch die EY ermittelten Zahlen gemäss ihrem Bericht «Auswertungen zu Periode 15-
Umbuchungen für den Zeitraum 2007 – 2015» (vor Korrektur ZVV). 
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4.3.8. Abstimmung der Differenzen Linienrechnungen P 1-14 / P 1-15 mit P 15-Umbuchungen 

99. Die nachfolgenden Tabellen 15 bis 17 gleichen die jeweiligen Linienrechnungen P 1-14 / P 1-15 mit den 
getätigten P 15-Umbuchungen ab (pro Sparte RPV, OV und AT): 

RPV, Jahr 
Linienrechnung  

1 - 14 
Linienrechnung  

P 1 – 15 
P 15-Umbuchungen Differenz 

2007 -8'733'737 -4'333'850 4'399'887 0 

2008 -1'657'736 526'849 2'184'585 0 

2009 -9'273'345 -4'906'795 4'366'551 1 

2010 -7'691'514 -280'501 7'411'013 -0 

2011 -11'413'634 -1'046'199 10'367'434 -1 

2012 -18'932'008 -228'963 18'703'045 -0 

2013 -15'864'712 -828'755 15'035'957 -0 

2014 -18'438'390 -2'702'709 15'735'681 0 

2015 -13'821'745 -1'151'160 12'670'586 1 
     

Total -105'826'821 -14'952'083 90'874'738 0 

 
Tabelle 15: Abstimmung Differenzen Linienrechnungen RPV P 1-14/P1-15 mit P 15-Umbuchungen 

OV, Jahr 
Linienrechnung  

1 - 14 
Linienrechnung  

P 1 - 15 
P 15-Umbuchungen Differenz 

2007 -293'600 -349'856 -56'255 1 

2008 -302'099 -447'623 -145'524 0 

2009 -405'383 -727'085 -321'702 0 

2010 -486'712 -599'471 -112'761 -2 

2011 -1'773'135 -1'408'156 364'979 0 

2012 -754'000 -447'487 306'514 1 

2013 -1'073'636 -630'816 442'820 0 

2014 -1'315'099 -1'023'984 291'116 1 

2015 -1'566'596 -1'458'649 107'947 0 
     

Total -7'970'260 -7'093'127 877'134 1 

 
Tabelle 16: Abstimmung Differenzen Linienrechnungen OV P 1-14/P1-15 mit P 15-Umbuchungen 

AT, Jahr 
Linienrechnung  

1 - 14 
Linienrechnung  

P 1 - 15 
P 15-Umbuchungen Differenz 

2007 -5'551'035 -4'861'241 689'794 0 

2008 -5'287'251 -4'274'947 1'012'304 0 

2009 -7'482'493 -5'592'755 1'889'738 0 

2010 -4'719'688 -3'372'291 1'347'397 0 

2011 -4'120'109 -2'295'599 1'824'509 -1 

2012 -6'444'517 -4'771'389 1'673'128 0 

2013 -5'110'197 -3'739'997 1'370'200 0 

2014 -2'038'813 -4'218'681 -2'179'868 0 

2015 -6'273'282 -5'390'948 882'335 1 
     

Total -47'027'385 -38'517'848 8'509'537 0 

 
Tabelle 17: Abstimmung Differenzen Linienrechnungen AT P 1-14/P1-15 mit P 15-Umbuchungen 

100. Die Differenz von +/- 0 pro Sparte bedeutet, dass die jeweiligen Umbuchungen gemäss dem erhaltenen 
Datenextrakt aus SAP den tatsächlichen Differenzen der Linienrechnungen der P 1-14 / P 1-15 pro Jahr 
entsprechen.  

101. Die Resultate entsprechen den ermittelten Zahlen der EY gemäss ihrem Bericht «Auswertungen zu Periode 15 
– Umbuchungen für den Zeitraum 2007 – 2015» vor der ZVV Korrektur. 
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4.3.9. Zusammenfassung Abgleiche/Abstimmungen 

102. Die wenigen, von PwC identifizierten Differenzen bei den Abgleichen/Abstimmungen zwischen 
unterschiedlichen Versionen von Sparten/Linienrechnungen konnten erklärt bzw. mittels zusätzlichen 
Dokumenten belegt/geklärt werden und haben somit keinen Einfluss auf die Resultate. 

4.4. Plausibilisierungen 

4.4.1. Abstimmung Planungssheet PostAuto mit P 15-Umbuchungen 

103. In den von EY erhaltenen Email- und Serverdaten konnte EY ein sogenanntes «Planungs-/Steuerungs-Excel-
Sheet» der PostAuto identifizieren. Es scheint, als ob darin die Planungsgrundlage für die getätigten 
Umbuchungen enthalten sind – Hinweise darauf gaben Titel wie «Resultate nach Umbuchungen» etc. Im 
Verlaufe der Untersuchung hat PwC die Zahlen der Planungssheets mit den effektiven P15-Umbuchungen 
verglichen.  Sofern das gleiche Jahr in mehreren Planungssheets aufgeführt wurde, wurde jeweils das 
aktuellste verwendet, d.h. das als letztes erstellte Planungssheet, in welchem das entsprechende Jahr 
aufgeführt wurde.   

Jahr RPV Planungssheet Version Planungssheet RPV P 15-Umbuchungen Differenz 

2007 4'658'510 2007 - 2009 4'399'887 -5.9% 

2008 2'284'565 2008 – 2010 2'184'585 -4.6% 

2009 4'366'551 2009 – 2011 4'366'551 0.0% 

2010 7'588'822 2010 – 2012 7'411'013 -2.4% 

2011 10'364'080 2010 – 2012 10'367'434 0.0% 

2012 18'896'321 2012 – 2014 18'703'045 -1.0% 

2013 15'035'959 2013 – 2015 15'035'957 0.0% 

2014 15'885'483 2013 – 2015 15'735'681 -1.0% 

2015 11'843'138 2013 – 2015 12'670'586 6.5% 
  

  
 

Total 90'923'429  90'874'738 (im Durchschnitt) -0.1% 

 
Tabelle 18: Abstimmung Planungssheet PostAuto mit P 15-Umbuchungen für den RPV 

104. Aus obiger Tabelle 18 ist ersichtlich, dass die Differenzen im Durchschnitt bei -0.1% liegen, mit grösseren 
Abweichungen in 2007, 2008 und 2015. Somit konnten die Zahlen plausibilisiert werden. 

4.4.2. Abstimmung der P 15-Umbuchungen pro Auftrag in SAP und im RPV-Modell 

105. Zwischen dem Datenextrakt aus SAP mit Umbuchungen und dem RPV-Modell können die Beträge pro Linie 
über die Auftragsnummern abgeglichen werden. Zur Abstimmung haben wir die Summe der Buchungen pro 
Auftrag und Jahr aus SAP mit der entsprechenden Information im RPV-Modell abgeglichen. Bei 56 von 8'519 
Aufträgen und Jahren gab es eine Differenz. Diese Differenz ist in allen Fällen darauf zurückzuführen, dass im 
RPV-Modell Aufträge zusammengefasst wurden. Werden die SAP-Umbuchungen auch entsprechend 
zusammengefasst, resultieren daraus keine Differenzen mehr. Bei kantonsübergreifenden Linien ist es jedoch 
nicht auszuschliessen, dass sich durch die Zusammenfassung von Auftragsnummern die Zuordnung zu den 
einzelnen Kantonen verschiebt.  
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4.5. Analysen/Auswertungen 

4.5.1. Auswertung der P 15-Umbuchungen in Bezug auf die betroffenen Regionen/Sparten 

106. Die nachfolgende Tabelle 19 zeigt die Verteilung der P 15-Umbuchungen auf die verschiedenen Regionen. Die 
Zuordnung zu den Regionen erfolgte aufgrund eines Regionen-Schlüssels, bestehend aus den ersten beiden 
Ziffern der Auftragsnummern, welcher im Datenextrakt aus SAP mit Umbuchungen enthalten war: 

Region RPV OV AT AF Total 

Aarau 10'567'926 249'339 293'529  11'110’794 

Balsthal 1'161'376 -8'332 107'260  1'260’303 

Basel 5'256'871 181'493 124'510  5'562’874 

Bellinzona (Tessin) 13'809'898 -2'345'466 -1'359'919 -170'262 9'934’252 

Bern 8'188'550 105'323 -435'355  7'858’517 

Brig 2'083'079 66'307 127'984 609 2'277’979 

Chur (Graubünden) 30'350'914 1'853'753 3'307'466 522'222 36'034’355 

Delémont 2'015'478 26'000 0  2'041’478 

Frauenfeld 1'093'276 -5'267 -177  1'087’832 

HS (Hauptsitz) -133'580    -133’580 

Interlaken 2'092'684 287'821 138'643 74'876 2'594’024 

Luzern (Zentralschweiz) 2'256'786  -52'052 -17'594 2'187’140 

Sion 2'808'091 -26'999 -90'652 92 2'690’533 

St. Gallen 6'475'254 494'306 -18'649 -79'615 6'871’297 

Uznach 910'159 -1'144 -2'245 -1'040 905’730 

Yverdon 1'937'975  0  1'937’975 

Zentralalpen   0 736'616 736’616 

Zürich   6'369'194  6'369’194 

      

Sub-Total 90'874’738 877’133 8'509’536 1'065’905 101'327’312 

      

Korrektur ZVV   2'967’806  2'967’806 

      

Total 90'874'738 877'133 11'477’342 1'065'905 104'295’118 

 
Tabelle 19: Auswertung der P 15-Umbuchungen in Bezug auf die betroffenen Regionen/Sparten 

107. Die Beträge für die einzelnen Regionen sind Netto-Werte, d.h. die einzelnen P15-Umbuchungen können sowohl positive 
wie negative Werte enthalten. Die Spalte "Total" enthält die Summe der Sparten RPV, OV, AT und AV. Das Sub-Total von 
CHF 101'327'312 wurde entweder direkt oder indirekt über eine Kostenstelle grösstenteils gegen das Konto «Übriges» 

gebucht. Für die Region Zürich entsprechen die Zahlen den Werten aus dem Bericht von EY vor Korrektur ZVV.  

108. Nach Korrektur ZVV ist der Betrag an P 15-Umbuchungen für die Region Zürich in der Sparte AT 9'337'000. 
Dadurch erhöht sich die Summe für den Auftragsverkehr auf CHF 11'477'342 und das Total aller P 15-
Umbuchungen auf CHF 104'295'118. 

4.5.2. Stichproben von Angebotsvereinbarungen  

109. Während der Untersuchung wurden diverse Stichproben aus verschiedenen Jahren/Kantonen von 
ausgewählten Angeboten mit dem RPV-Modell (Version X01.06) abgeglichen. Im Fokus standen vorwiegend 
diejenigen Kantone, welche EY in ihrem Bericht als «Abgestimmt mit Differenzen» aufgeführt hatte. Diese 
Differenzen betreffen zum Grossteil die Kantone Tessin 2007 und 2009 und Jura 2012. Die durchgeführten 
Stichproben sowie Gespräche mit EY haben aufgezeigt, dass die Differenzen darauf beruhen, dass EY die 
Angebotsvereinbarungen jeweils pro Linie abgestimmt hat. Bei Tessin 2007 und 2009 konnte festgestellt 
werden, dass das Total der Abgeltungen (nach Abzug Schülertransporte (DECS) und Korrekturen) mit dem 
RPV-Modell abgestimmt werden konnte, jedoch nicht die einzelnen Linien. Es scheint, als ob das RPV-Modell 
Korrekturen in den einzelnen Linien berücksichtigte, dies aber in den Angebotsvereinbarungen jeweils als eine 
Gesamtsumme abgebildet wurde. 
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4.5.3. Analyse der Verteilschlüssel innerhalb des RPV-Modelles (Version X01.06)  

Schlüssel für P 15-Umbuchungen Bund Kanton Gemeinde 
Sonstige 

Dritte 
Total 

Abgeltungen 49'258'587 40'543'975 1'297'080 -17'155 91'082'487 

Transportentschädigung  228'857 36  228'893 

GA-FVP -> zu prüfen -133'580    -133'580 

Keine Entschädigung - manueller 
Schlüssel 

-176'692 -126'395 25  -303'062 

      

Summe 48'948'316 40'646'437 1'297'141 -17'155 90'874'738 

 
Tabelle 20: Total Abgeltungen / P 15-Umbuchungen pro Besteller 

110. Der genaue Verteilschlüssel innerhalb des RPV-Modells ist derzeit noch Gegenstand von Verhandlungen. Die 
obige Tabelle basiert auf der Version X01.06 des RPV-Modells. Das RPV-Modell legt einen Schlüssel vor, wie 
die CHF 90.9 Mio. (netto) P 15-Umbuchungen den Bestellern Bund, Kanton, Gemeinde und sonstigen Dritten 
zugewiesen werden können. Dieser Schlüssel basiert einerseits auf Abgeltungen, aber auf auch auf 
Transportentschädigungen und manuellen Schlüsseln. In den Kategorien «GA-FVP --> zu prüfen» und «keine 
Entschädigungen – manueller Schlüssel» ist der Schlüssel negativ, d.h. gemäss Modell müssten auf einzelnen 
Linien im Gesamtbetrag von rund CHF 437’000 Rückzahlung der Besteller an PostAuto in Bezug auf die P 15-
Umbuchungen erfolgen.   

4.5.4. RPV-Modell (Abgeltungen/P 15-Umbuchungen (Version X01.06) 

111. In der nachfolgenden Tabelle 21 werden die Gesamtabgeltungen des RPV den Umbuchungen der P 15-
Umbuchungen gegenübergestellt und auf die Besteller herunter gebrochen: 

Besteller Abgeltungen 
P 15-Umbuchungen 

(nur bezogen auf 
Abgeltungen) 

P 15-Umbuchungen 

Bund -1'485'585'398 49'258’587 48’948’316 

Kanton -1'358'598'066 40’543’975 40’646’437 

Gemeinde -18'988'313 1’297’080 1’297’141 

Sonstige Dritte -491'120 -17’155 -17’155 

Verschiedenes 3'131   

Keine Kantons-/Gebietszuteilung -124'476   

    

Total Abgeltungen / P 15-Umbuchungen pro 
Besteller 

-2'863'784'242 91’082’487 90’874’738 

 
Tabelle 21: Total Abgeltungen / P 15-Umbuchungen pro Besteller im RPV 

112. Der genaue Verteilschlüssel innerhalb des RPV-Modells ist derzeit noch Gegenstand von Verhandlungen. Die 
obige Tabelle basiert auf der Version X01.06 des RPV-Modells. Die P 15-Umbuchungen betreffen zum 
Grossteil Bund (CHF 48.9 Mio.), Kantone (CHF 40.6 Mio.) und Gemeinden (CHF 1.3 Mio.).  

 



 
      

  

 
  

Bundesamt für Verkehr  12. September 2018 

PwC Vertraulich 31 
 

Verzeichnis der Tabellen 

Tabelle 1: Abgleich Jahresergebnis Linienrechnung P 1-15 mit Überleitung KPMG (von REVO/RKV zu OR/IFRS) ........................................ 18 
Tabelle 2: Abgleich Abgeltungen der Linienrechnungen P1-14/P 1-15 mit geprüfter Jahresrechnung KPMG (nach OR) ................................ 20 
Tabelle 3: Differenz Teilzahlungslisten PostAuto / BAV ...................................................................................................................................... 21 
Tabelle 4: Aufteilung Abgeltungen nach PBG Artikeln/Absätzen ....................................................................................................................... 22 
Tabelle 5: Differenz Teilzahlungslisten  BAV – Anteil Bund / PBG Art. 28, Abs. 1 (Linienrechnungen) ........................................................... 22 
Tabelle 6: Abgleich Abgeltungen RPV gem. Teilzahlungslisten des BAV nach Art. 28, Abs.1 PBG vs. RPV-Modell ......................................... 23 
Tabelle 7: Differenz Abgeltungen Linienrechnung RPV mit RPV-Modell .......................................................................................................... 23 
Tabelle 8: KLR/Spartenrechnungen IST PostAuto/BAV  (P 1-15) ...................................................................................................................... 24 
Tabelle 9: Differenzen KLR/Spartenrechnungen IST PostAuto/BAV  (P 1-15) .................................................................................................. 24 
Tabelle 10: Abgleich Linienrechnungen P 1-15/ Spartenrechnung BAV( P-15) .................................................................................................. 25 
Tabelle 11: Differenzen Linien-/KLR/Spartenrechnung BAV( P-15) .................................................................................................................. 25 
Tabelle 12: Aufteilung Abgeltungen nach Sparten ............................................................................................................................................... 25 
Tabelle 13: Differenz Linienrechnungen RPV, OV und AT P 1-14/P 1-15 ............................................................................................................ 26 
Tabelle 14: Summe der Differenz Linienrechnungen P 1-14/P 1-15 (RPV, OV und AT) ..................................................................................... 26 
Tabelle 15: Abstimmung Differenzen Linienrechnungen RPV P 1-14/P1-15 mit P 15-Umbuchungen ............................................................... 27 
Tabelle 16: Abstimmung Differenzen Linienrechnungen OV P 1-14/P1-15 mit P 15-Umbuchungen ................................................................. 27 
Tabelle 17: Abstimmung Differenzen Linienrechnungen AT P 1-14/P1-15 mit P 15-Umbuchungen ................................................................. 27 
Tabelle 18: Abstimmung Planungssheet PostAuto mit P 15-Umbuchungen für den RPV ................................................................................. 28 
Tabelle 19: Auswertung der P 15-Umbuchungen in Bezug auf die betroffenen Regionen/Sparten ................................................................... 29 
Tabelle 20: Total Abgeltungen / P 15-Umbuchungen pro Besteller .................................................................................................................... 30 
Tabelle 21: Total Abgeltungen / P 15-Umbuchungen pro Besteller im RPV ....................................................................................................... 30 
 

 

Verzeichnis der Abbildungen 

Abbildung 1: Beispiel Angebotsvereinbarung ........................................................................................................................................................ 9 
Abbildung 2: Kosten-/Leistungsrechnung der PostAuto (Beispiel) .................................................................................................................... 10 
Abbildung 3: Linienrechnungen (Beispiel RPV, OV, AT) .................................................................................................................................... 10 
Abbildung 4: P 15-Umbuchungen ......................................................................................................................................................................... 11 
Abbildung 5: Zusammenfassung / Prozess ........................................................................................................................................................... 11 
Abbildung 6: Übersicht der durchgeführten Analysen/Abstimmungen .............................................................................................................. 17 
Abbildung 7: Vollständigkeitsprüfungen (Abgeltungen) ...................................................................................................................................... 19 
 

 

 


	Pressemitteilung
	Communiqué de presse
	Comunicato stampa
	Bericht PwC



